
Apotheken-Notdienst
  

   

Den ärztlichen Bereitschaftsdienst vermittelt die Kassenärztliche Vereinigung 
Bayerns (KVB), Tel. Nr. 116 117.

Pflegestützpunkt: Mo. - Mi., 10.00 - 16.00 Uhr, Do.: 11.00 - 18.00 Uhr
Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 08221/95-461, Fax: 08221/95-6209, 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-guenzburg.de

Öffnungszeiten Rathaus Offingen:
Montag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag: 08.00 - 12.15 Uhr
Mittwoch: 08.00 - 12.15 Uhr 
Donnerstag: 08.00 - 12.15 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.15 Uhr

Erreichbarkeit und Terminvereinbarungen möglich unter:
Verwaltung: (08224) 9697 -11 rathaus@offingen.de 
Bürgeramt: (08224) 9697 -60 buergeramt@offingen.de
Bauamt: (08224) 9697 -23, -21, -36 bauamt@offingen.de
Kasse: (08224) 9697 -20, -29 kasse@offingen.de 
Kämmerei: (08224) 9697 -17, -28, -19 kaemmerei@offingen.de 
Steueramt: (08224) 9697 -16 steueramt@offingen.de 
Personalamt: (08224) 9697 -22 personalamt@offingen.de 

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Standesamt:
Montag: 14.00 - 18.00 Uhr (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Donnerstag: 14.00 - 18.00 Uhr (nur nach vorheriger Terminvereinbarung)
Telefonnummer: (08224) 9697 -14 standesamt@offingen.de 

Erreichbarkeit Musikschule (nur nach Terminvereinbarung):
Telefonnummer: (08224) 9697 - 11, -24 musikschule@offingen.de  

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Bauhof Offingen:
Montag - Donnerstag 07.00 - 16.00 Uhr
Freitag 07.00 - 12.00 Uhr
Telefonnummer: (08224) 1016

Wasserwerk Offingen (08224)  2911
Kläranlage (08224)  7075

0160 4332873; 0171 2749690
Schule (08224) 801937
Kindergarten/-krippe Offingen (08224) 9681877
Kinderhaus Schnuttenbach 0152 59118665

Öffnungszeiten/ Erreichbarkeit Familienstützpunkt:
Montag: 09.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag: 15.30 - 16.30 Uhr
Telefonnummer: (08224) 9681878

Notfallrettung

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Notfallrettung/Krankentransport: 
Für jeden Fall die passende Nummer
Nicht lebensbedrohlich krank, aber Arztpraxen zu: Tel.Nr. 116 117
Lebensbedrohliche Erkrankung oder Verdacht auf Herzinfarkt: Tel.Nr. 112
Rettungsdienst u. Krankentransport des BRK: Tel.Nr. 112; Krankenfahr-
ten (z. Dialyse, Arzt, Reha) Tel.Nr. 08221-33597, www.kvguenzburg.brk.de
Betreutes Fahren - Däubler Ambulanz GmbH 
Krankentransport, Bestrahlungs-, Dialysefahrten, (sitzend und liegend) 
24 Std.-Service: Telefon 08224/801789, www.daeubler-ambulanz.de
Feuerwehr: 112; Polizei: Notruf 110, Polizeiinspek. Burgau 08222/96900
Giftnotruf München: 089/19240
Strom: Störungshotline LEW 0800/5396380, EnBW ODR AG 07961/820
Gas: Erdgas Schwaben Günzburg 08221/36020
Notruf (Nach/Wochenende) 0800/1828384
Standort Defibrillator Offingen: Eingangsbereich Raiffeisenbank Offingen
Standort Defibrillator Gundremmingen: Eingangsbereich Rathaus
Standort Defibrillator Schnuttenbach: Schützenheim Schnuttenbach
                                                               Nordseite FFWhaus Schnuttenb.

Ambulante Kranken- und Seniorenpflege, Ökumenische Sozialstation 
im Landkreis Günzburg, Telefon (08221) 36420
Pflegedienst Ruoff/Schmidt, Hermann-Hesse-Str. 16, 89312 Günzburg
Tel. 08221/6907, Fax: 08221/2044265, www.rs-pflegedienst.de
Telefonseelsorge: 0800/1110111, 0800/1110222

Amtliche Bekanntmachungen

Verwaltungsgemeinschaft Offingen
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Druck:  Altstetter-Druck GmbH

Höslerstr. 2,  86660 Tapfheim

Telefon 09070-90060

E-Mail:  offingen@altstetter.de

der Verwaltungsgemeinschaft Offingen,

des Marktes Offingen und 

der Gemeinde Gundremmingen

AMTSBLATT

Ambulante Pflege
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Druckerei Altstetter
Wir machen Betriebsurlaub!

Das erste Amtsblatt im neuen Jahr
erscheint in der KW 03 am 16.01.2026.

Wir bitten um Beachtung!

Müllabfuhr
Restmüll Offingen: Dienstag, 23.12.2025

Donnerstag, 08.01.2026; Mittwoch, 21.01.2026

Biomüll Offingen: Montag, 22.12.2025
Mittwoch, 07.01.2026; Dienstag, 20.01.2026

Restmüll Gundremmingen: Dienstag, 23.12.2025
Donnerstag, 08.01.2026; Mittwoch, 21.01.2026

Biomüll Gundremmingen: Montag, 22.12.2025
Mittwoch, 07.01.2026; Dienstag, 20.01.2026

Blaue Vereinstonnen
Offingen: Mittwoch, 07.01.2026

Schnuttenbach: Dienstag, 16.12.2025
Mittwoch, 07.01.2026

Gundremmingen: Samstag, 27.12.2025
Donnerstag, 22.01.2026

Gelbe Tonne
Offingen/Schnuttenbach: Samstag, 27.12.2025

Gundremmingen: Freitag, 23.01.2026

Öffnungszeiten Wertstoffhof Offingen
Freitag: 14.00 - 17.00 Uhr; Samstag: 9.00 - 11.00 Uhr

Der Wertstoffhof in Offingen ist von März bis einschl. November 
auch mittwochs von 17.00 - 19.00 Uhr geöffnet.

Stromzählerablesung im Gebiet der LEW Verteilnetz 
(LVN): So läuft die Erfassung der Zählerstände

- Haushalte erhalten Brief mit allen Informationen zur Selbstablesung
- In einigen Orten erfassen Ortsbevollmächtigte die Zählerstände in 
Mehrfamilienhäusern
Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN) erfasst zum Jahreswechsel wieder die 
Zählerstände im Netzgebiet. Die LVN wird Haushalte im Netzgebiet im 
Dezember direkt per Brief informieren und um eine Selbstablesung ab dem 
21. Dezember bitten. Alle notwendigen Informationen zur Selbstablesung 
und zur Übermittlung des Zählerstands sind in dem Schreiben erläutert.
In einigen Orten werden Ortsbevollmächtigte (OBVs) im Auftrag von LVN 
die Zählerstände in Mehrfamilienhäusern erfassen. Diese werden zwischen 
21. Dezember und 20. Januar die Mehrfamilienhäuser aufsuchen. Die 
Ortsbevollmächtigten können sich mittels einer Bescheinigung sowie dem 
Personalausweis ausweisen. Wer Zweifel an der Befugnis der Ableser hat, 
kann sich unter der kostenfreien Rufnummer 0800 539 638 1 von Montag 
bis Freitag in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr rückversichern. 
Bei Fragen können sich Netzkunden auch per Mail an folgende Adresse 
wenden: obv@lew.de.
Von welchem Stromlieferanten die Haushalte ihren Strom beziehen, spielt 
bei der Ablesung keine Rolle. Der abgelesene aktuelle Zählerstand wird an 
den jeweiligen Stromlieferanten für die individuelle Stromverbrauchsab-
rechnung weitergeleitet. Gleichwohl kann es vorkommen, dass die jewei-
ligen Stromlieferanten sich zusätzlich für eine Zählerablesung melden.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen zur Selbstablesung der 
Zählerstände bei der LVN finden Sie hier: 
www.lew-verteilnetz.de/service-hilfe.

Gründungs- und Unternehmensberatung durch Aktivsenioren 2026 
dann monatlich!
Etablierte Unternehmen sowie Existenzgründer können an Erfahrung 
pensionierter Fach- und Führungskräfte teilhaben

Aktivsenioren gehen 2026 in die Vollen!
Ab Januar 2026 gibt es die bisher zweimal jährlich stattfindenden Aktiv-
senioren-Sprechtage monatlich. Damit wollen die Aktivsenioren noch prä-
senter werden und ein quasi ständig verfügbares Angebot schaffen. Denn 
häufig entstehen Fragen rund um Gründung oder Unternehmenssicherung 
akut und dann ist ein halbjährlich stattfindender Sprechtag oftmals noch zu 

Hilfe für Senioren lange hin. In diesem Engagement und auch mit ergänzender Beratung vor 
Ort unterstützt das Digitale Gründerzentrum Areal Digital mit Netzwerk-
manager Alexander Koch die Aktivsenioren gerne.

bietet: Die Beratungskompetenz der Aktivsenioren reicht vom unverbindlichen und 
neutralen Gespräch über Geschäftsidee und Strategie, Planungs- und 
Finanzierungsfragen, Organisation, Vertrieb und Marketing bis hin zu den 

- Betreuung, Hilfe und Unterstützung für Senioren Themen Unternehmensgründung oder -nachfolge. Die berufs- und lebens-
- im Alltag, bei altersbedingten Problemen          erfahrenen Senioren beraten ehrenamtlich. Der Sprechtag dient als erste 
  und in schwierigen Lebenssituationen Kontaktaufnahme, um gegebenenfalls weitere Vorgehensweisen zu bespre-
- durch Mitglieder des Vereins „Seniorengemeinschaft Günzburg e.V.“ chen. Sollte aus dem Erstgespräch ein Beratungsverhältnis entstehen, wird 
  in gegenseitiger Hilfe ein einmaliger Deckungsbeitrag fällig.
- Beispiele:            
  - begleitender Fahrdienst, etwa zum Arzt            Mehr Infos: www.guenzburg-meinlandkreis.de/veranstaltungen
  - Unterstützung vor und nach Krankenhausaufenthalt             
  - Einkaufsdienst (allein oder als Begleitung)            
  - kurzfristige Betreuung bei Krankheit            
  - Entlastung betreuender Angehöriger            
  - Unterstützung im Haushalt, im Garten            
  - kleine handwerkliche Tätigkeiten
- weitere Hilfsangebote auf Anfrage
- Infos unter 08221-9301792 oder info@wirfueruns-gz.bayern



Fleißige Weihnachtsengel am Weihnachtsmarkt in Offingen
Für eine wunderbare vorweihnachtliche Stimmung auf dem Offinger Weih-
nachtsmarkt sorgten Anne Höb und ihr Tastenspielkreis. Das Besondere: F022h Offingen - Film des Monats Dezember
Die jungen Künstlerinnen begleiteten ihren Gesang selbst am Keyboard und Leibniz - Chronik eines verschollenen Bildes 
beeindruckten damit das Publikum. (Deutschland, 2025, Historienfilm)
Im Anschluss präsentierten das Vororchester und die Jugendkapelle (Juka) Dies ist eine Hommage an einen faszinierenden Menschen, der ein leiden-
ihre festlichen Weihnachts-Variationen. Die zahlreichen Marktbesucher schaftlicher Aufklärer und universaler Forscher auf allen Gebieten des Wis-
lauschten begeistert den musikalischen Darbietungen und dankten den sens war: Der Film erzählt fünf Tage aus dem Leben von Leibniz im Winter 
jungen Musikerinnen und Musikern mit kräftigem Applaus. 1704/05. Im Auftrag der Kurfürstin Sophie von Hannover wird der große 

Aufklärer und Denker Gottfried Wilhelm Leibniz porträtiert. Während der 
Sitzungen für das Porträt entbrennt zwischen dem Philosophen und der 
jungen Malerin ein leidenschaftlicher Kampf um die Wahrheit in Bild und 
Abbild, der schließlich auch Liebe und Tod einschließt.
Dauer: 1h44; Regie: Edgar Reitz 
Darsteller*innen: Edgar Selge, Aenne Schwarz, Lars Eidinger, Antonia Bill
1 Termin, 16.12.2025, Dienstag, 17:00 - 18:39 Uhr
Donau-Lichtspiele, Leonhardstr. 4, 89362 Offingen
Eintritt: Loge: 10,00 € Parkett: 8,00 €, 
ermäßigt Rentner*innen: Loge 9,00 €, 
ermäßigt Rentner*innen: Parkett 7,00 €, 
ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Loge 8,00 €, 
ermäßigt Schüler*innen/Student*innen: Parkett 6,00 € (nicht rabattierbar)

Musikschule Verwaltungsgemeinschaft Offingen informiert über das 
bevor-stehende "Opening 2026" in der Mindelhalle, das am 23. und 24. 
Januar 2026 stattfindet. Der Kartenvorverkauf ist gestartet und Tickets 
sind im Rathaus Offingen und bei den Musikern erhältlich. Besucher können 
sich auf die Big Bands «Jazz Spätzla» und «Fat Cat Combo» freuen, die mit 
neuen Arrangements und eigenen Songs sowie bekannten Werken aus der 
Jazz- und Rockgeschichte aufwarten. Frohe Weihnachten und die allerbesten 

Wünsche für das kommende Jahr 2026! - Was: Eröffnungsveranstaltung "Opening 2026" 
  der Musikschule Offingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,- Wann: 23. und 24. Januar 2026
- Wo: Mindelhalle Offingen

wieder geht ein Jahr zu Ende - und wie so oft war es in Offingen eines, das - Einlass: 19:00 Uhr
uns gefordert, aber auch getragen hat. In vielen Bereichen haben wir erlebt, - Beginn: 19:30 Uhr
wie wichtig Verlässlichkeit, Zusammenhalt und ein guter Blick nach vorn - Künstler:
sind. Gerade in einer Zeit, in der sich vieles schnell verändert, tut es gut zu   - Jazz Spätzla: Präsentieren über 10 eigene Arrangements und ihren ersten
sehen, dass unser Miteinander vor Ort so stark bleibt.    eigenen Song.

  - Fat Cat Combo: Hat sich vorgenommen, große Werke der Jazz- und
Weihnachten lädt uns ein, kurz langsamer zu werden: innezuhalten, dankbar    Rockgeschichte zu interpretieren.
zu sein für das, was trägt, und Hoffnung zu schöpfen für das, was kommt.  
Diese Tage geben Kraft - aus der Familie, aus Freundschaften, aus guten In dieser besinnlichen Zeit des Jahres möchten wir allen Eltern, 
Begegnungen in der Nachbarschaft und im Ort.Schülern und Gönnern herzlich frohe Weihnachten und 

ein glückliches neues Jahr wünschen.
Ein Ort lebt aber nicht nur von Gebäuden und Projekten, sondern vor allem 
von den Menschen, die ihn gestalten. Deshalb möchte ich zum Jahres-Das vergangene Jahr war geprägt von vielen schönen Momenten, gemein-
ausklang ganz herzlich Danke sagen:samen Erlebnissen und musikalischen Höhepunkten. Dank der Unter-
allen, die sich in unseren Vereinen, in der Kirche, im Ehrenamt, in der stützung und des Engagements unserer Eltern und Gönner konnten wir 
Feuerwehr, in sozialen Initiativen oder ganz still im Hintergrund einbringen. zahlreiche Projekte realisieren und unseren Schülern wertvolle Erfahrungen 
Danke auch an die Mitarbeitenden in unserer Verwaltung, Kläranlage, im Bereich der Musik bieten.
Schule und im Bauhof und an den Gemeinderat für die konstruktive Zusam-
menarbeit. Genau dieser Einsatz macht Offingen zu dem, was es ist - Weitere Informationen erhalten Sie immer montags von 09:00 bis 11:30 
lebendig, verlässlich und gemeinschaftlich stark.Uhr und donnerstags von 12:00 bis 14:30 Uhr im Büro der Musikschule. 

Telefonisch erreichen Sie uns unter der Nummer 08224 969724 oder online 
Mit Zuversicht blicken wir auf das kommende Jahr. Wir haben wichtige unter https://vgem-offingen.de/musikschule/informationen/
Aufgaben vor uns, aber auch gute Chancen, unser Offingen weiter lebendig, 
modern und lebenswert zu gestalten. Wenn wir dabei weiterhin so Klaus Schlander
verlässlich zusammenstehen, wird uns vieles gelingen.Musikschulleiter 
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Amtliche Bekanntmachungen für die Gemeinden 

Offingen und Gundremmingen sind stets im Teil 

"Amtliche Bekanntmachungen der VGem. Offingen" 

zu finden.

des Marktes
Offingen

Internet: www.offingen.de • E-Mail: rathaus@offingen.de

AMTSBLATT



Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
ein friedliches, gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlä-
und einen guten Start in ein gesundes und glückliches Jahr 2026. gen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekannt-

machung, jedoch spätestens am
Mit herzlichen Grüßen Donnerstag, dem 08.01.2026 (52. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr,
Ihr dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden

Mo. - Fr. 07:30 - 12:30 Uhr 
Mo. - Mi. 13:00 - 16:00 Uhr
und Donnerstag 13:00 - 18:00 Uhr
in der Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße 
19, 89362 Offingen, Zi.Nr. 2 übergeben werden.

Thomas Wörz Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
Erster Bürgermeister 3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl

- des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
- des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit 
Bindung an die sich bewerbenden Personen statt.Dunkle Jahreszeit = Einbruchzeit
3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die Leider machen sich in der dunklen Jahreszeit auch verstärkt „dunkle Gestal-
Wahlten“ auf den Weg. Insbesondere bei beginnender Dunkelheit ist besondere 
- des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, Vorsicht und Aufmerksamkeit erforderlich.
- des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Einbrecher erkennen sehr genau, wo sie leichtes Spiel haben: Sie sehen z.B. 
Bindung an sich bewerbende Personen statt.aus welchen Häusern und Wohnungen in der Dämmerung Lichtschein 

dringt. Dunkle Fenster oder ständig geschlossene Rollläden signalisieren: 
4. Wählbarkeit zum GemeinderatsmitgliedHier ist niemand zu Hause! Die Täter dringen dann meist durch Aufhebeln 
4.1 Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wählbar, die ungesicherter, schlecht einsehbarer, ebenerdig gelegener Fenster bzw. 
am WahltagBalkon- und Terrassentüren in die Häuser ein. 
- Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsan-Finanzieller und persönlicher Schaden sowie dauerhafte psychische Belas-
gehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist;tungen vieler Opfer können die Folge von Einbrüchen sein. Wir wollen nicht, 
- das 18. Lebensjahr vollendet hat;dass Sie Opfer werden. Die Chancen, Einbrüche zu verhindern oder aufzu-
- seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die klären und die Täter fest zu nehmen, steigen mit der Zahl Ihrer Hinweise und 
nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ein guter Einbruchschutz ist oft preiswerter als man denkt.
sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Weg-
zugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die Wie können Sie sich vor solchen Tätern schützen?
Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.- Täuschen Sie durch Lichtquellen, die durch Zeitschalturen aktiviert wer-
4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 den, Ihre Anwesenheit vor.
Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.- Lassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung bei längerer Abwesenheit (z.B. 

Urlaub) von Angehörigen oder Nachbarn betreuen.
5. Wählbarkeit zum ersten Bürgermeister
5.1 Für das Amt des ersten Bürgermeisters ist jede Person wählbar, die am Auf den Internetseiten der Polizei unter  
Wahltaghttps://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/ 
- Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; technische-beratung/index.html können Sie weitere Tipps und Sicherungs-
- das 18. Lebensjahr vollendet hat;hinweise zum Thema Einbruchschutz entnehmen.
- wenn sie sich für die Wahl zum ehrenamtlichen ersten Bürgermeister 
bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, Mit besten Grüßen
die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben Thomas Wörz
sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Weg-Erster Bürgermeister
zugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die 
Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die Wahl zum 
berufsmäßigen ersten Bürgermeister kann auch eine Person gewählt 
werden, die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Gemeinde hat.
5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 
Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zum berufsmäßigen ersten Bürger-
meister und zum Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, wer am 
Tag des Beginns der Amtszeit das 67. Lebensjahr vollendet hat. 

6. Aufstellungsversammlungen
6.1 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer 
Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für 
den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist. 
Diese Aufstellungsversammlung ist
- eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe,
-eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer 
Partei oder Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung sich bewer-2. Wahlvorschlagsträger
bender Personen gewählt wurden, oderWahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvor-
- eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer schlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der politischen Partei rich-
Partei oder einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen be-tet sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz). 
stellt wurde. Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher 
Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. 
darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahlvor-
von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden schläge einreichen.
sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlbe-
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rechtigt waren. bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im 
Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die Zahl der 
Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. sich bewerbenden Personen entsprechend.
Die Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die 
Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt. am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie 
Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei 
Jede an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesen- Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende 
de Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung Person enthalten.
bewerbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm 8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wähler-
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. gruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die 
6.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe 
bewerbende Personen aufzustellen. nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, 
6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung 
einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Ver- beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
sammlung aufzustellen (bei der Bürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die erforderlich ist.
Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger. Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des 
6.4 Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschließen, dass Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvor-
sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel schlag gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
aufgeführt werden sollen. gruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. 
6.5 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl: Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur 
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam Bürgermeisterwahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten die 
bewerbende Person aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge als gemein-
möglich: sames Kennwort.
6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Aufstel- 8.3 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Orga-
lungsversammlung der Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, die nisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt werden sollen.
einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen. 8.4 Jeder Wahlvorschlag soll einen Beauftragten und seine Stellvertretung 
6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende bezeichnen, die in der Gemeinde wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese 
Person in getrennten Versammlungen auf und reichen getrennte Wahlvor- Bezeichnung, gilt der erste Unterzeichner als Beauftragter, der zweite als 
schläge ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss seine Stellvertretung. Der Beauftragte ist berechtigt, verbindliche Erklä-
gegenüber dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam rungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zwei-
bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen felsfall gilt die Erklärung des Beauftragten.
wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will. 8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender 

Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der 
7. Niederschriften über die Versammlung Niederschrift über die Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vor-
7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. name, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthal-
Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: ten. 
- Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, 8.6 Angegeben werden können kommunale Ehrenämter und im Grund-
- Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, gesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den Stimm-
- die Zahl der teilnehmenden Personen, zettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: Ehren-
- bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die amtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, 
Mehrheit der Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem stellvertretender Landrat, Kreisrat, Bezirkstagspräsident, stellvertretender 
der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen Parlaments, 
gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis des Bundestags, des Landtags.
wahlberechtigt waren, Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem 
- der Verlauf der Aufstellungsversammlung, Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden und diese vor den übrigen 
- das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt sich bewerbenden Personen.
wurden, 8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme 
- die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und dass sie bei Wahlen für 
und ihre etwaige mehrfache Aufführung, ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 
- auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, 
werden, sofern die Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat. hat die sich bewerbende Person dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzu-
7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden teilen, welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder 
Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilgenommen widersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu 
haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Nie- erklären.
derschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von 
Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 
haben. 8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl eines berufsmäßigen ersten Bürger-
7.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die meisters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis 
sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und Unterschrift weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine 
eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben. Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre 
7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine 
beizulegen. Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbar-

keit enthalten. 
8. Inhalt der Wahlvorschläge Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.1 Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele 8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder des ersten 
sich bewerbende Personen enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wäh- Bürgermeisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewer-
len sind. In Gemeinden bis zu 3000 Einwohnern kann die Zahl der sich ben will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine 
bewerbenden Personen im Wahlvorschlag bis auf das Doppelte der zu Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letzten 
wählenden Gemeinderatsmitglieder erhöht werden. Wohnsitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausge-
In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 16 sich schlossen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal aus-
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stellen.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben 
sein, die am 26.01.2026 (41. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. 
Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute 
eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvor-
schlag müssen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichner müssen 
Familienname, Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde wahl-
berechtigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahl- 1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benöti-
rechts oder der Tod der Unterzeichner des Wahlvorschlags berührt die gen, können sich die Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung 
Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht. des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Montag, den 19.01.2026 (48. 

Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in 
10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge eine Unterstützungsliste eintragen.
10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur 
von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden, sondern zusätzlich von 2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:
mindestens 80 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der 
Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt 
werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die 
im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen 
Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertre-
ten waren; sie benötigen allerdings dann keine zusätzlichen Unterstüt-
zungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der 
letzten Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt abgege-
benen gültigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens 
fünf v.H. der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem 
Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse. 3. Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die 
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstüt- Wahlberechtigten in jedem Eintragungsraum in der Gemeinde oder am Sitz 
zungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamt- der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.
heit im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen 
gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten 4. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft 
waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter 
keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt. unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum 
10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintra-
- die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und gungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen 
Ersatzleute, für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 
- Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungs-
haben, schein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und 
- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben. eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie 
10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. Ein-
Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem tragungsscheine können unter Angabe von Familienname, Vorname und 
Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich Eintra- Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich (nicht tele-
genden verboten. fonisch) bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt 
10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.
10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die 
Öffnungszeiten und die Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke und 5. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, 
körperlich behinderte Personen werden von der Gemeinde gesondert ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ihren Identitätsaus-
bekannt gemacht. weis, oder ihren Reisepass vorlegen.

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen
Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 15. Januar 
2026 (52. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über die Zurücknahme 
von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in 
gleicher Weise wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Der Beauf-
tragte kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter 
bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

Senioren
Im festlich geschmückten Sportheim fand am vergangenen Mittwoch die 
traditionelle Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde statt. Die Seniorenbe-
auftragte Monika Schweizer begrüßte herzlich alle anwesenden Gäste und 
freute sich über das zahlreiche Erscheinen.
Für beste Unterhaltung sorgte eine schwungvolle Schlagercombo, die mit 
bekannten Winter- und Weihnachtsmelodien, sowie einer eigenen musi-
kalischen Interpretation der Weihnachtsgeschichte für eine fröhliche Stim-
mung sorgte. 
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Die Gemeinde übernahm wie jedes Jahr die komplette Verpflegung und 31.12.2025 FFW Offingen Feuerwehrhaus
verwöhnte die Seniorinnen und Senioren mit Kaffee, Kuchen sowie kleinen Silvesterparty
herzhaften Köstlichkeiten. In angenehmer Atmosphäre entstanden viele 
nette Gespräche und ein lebendiges Miteinander. 31.12.2025 CSU Offingen Donaulichtspiele Offingen
Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Silvesterkino
Engagement und ihrer Unterstützung zum Gelingen der Feier beigetragen 
haben. 31.12.2025 TSV Offingen

Silvesterlauf (Josef-Haber-Gedächtnislauf)

08.01.2026 Bürgersolar Klaiberhaus 
19.30 Uhr

10.01.2026 Offonia Mindelhalle
Hofball

11.01.2026 Lyra St. Georg Kirche Offingen
Offinger Kirchenkonzert

12.01.2026 Seniorentanz Klaiberhaus
10 - 11:30 Uhr

16.01.2026 Offonia Mindelhalle
Jugendball

17.01.2026 Offonia Mindelhalle
Gardetreffen

18.01.2026 Offonia Mindelhalle
Kinderball

Foto: Kurt Schweizer

19.01.2026 BSG Offingen Klaiberhaus
Seniorenschießen

Eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen 

gesunden Start in das Jahr 2026 wünscht Ihnen Allen.

Kinoprogramm für die Woche vom 11.12.2025 bis 17.12.2025
Ihre Seniorenbeauftragte Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen
Monika Schweizer Do., 16.15 Uhr; 18.15 Uhr

Fr., 16.00 Uhr; 18.00 Uhr
Sa., 16.00 Uhr; 18.00 Uhr

Kultfilm im Kultkino So., 14.00 Uhr; 16.00 Uhr
Das Kino in Offingen zeigt in Kooperation mit den Filmfreunden Offingen & 18.00 Uhr
Dillingen und der Seniorengemeinschaft Landkreis Günzburg e.V. am Mo., 15.45 Uhr; Di., 16.00 Uhr
Freitag, den 26.12.25, um 17:45 Uhr, den Film "Merry Christmas" aus dem Mi., 15.45 Uhr
Jahre 2005. Stromberg - Wieder alles wie immer Do., 20.15 Uhr; Fr., 20.15 Uhr
Weihnachten 1914, Flandern: französische, britische und deutsche Truppen Sa., 20.15 Uhr; So., 20.15 Uhr
liegen schon seit Monaten in einem tödlichen Kampf gegenüber. Sie alle Mo., 20.15 Uhr; Di., 20.15 Uhr
haben nur den einen Wunsch, dass endlich mit dem Töten Schluss sein Pumuckl und das große Missverständnis
möge. Einfache Soldaten legen ihre Waffen nieder und feiern im Niemands- Sa., 13.45 Uhr
land spontan gemeinsam Weihnachten. Paw Patrol: Rubbles Weihnachtswunsch
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, um gemeinsam einen besonderen Film- So., 12.15 Uhr
abend zu erleben. Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mo., 17.45 Uhr
Leibniz - Chronik eines verschollen Bildes

Di., 18.00 Uhr
Kultur- und Dokumentarfilm - Präsentation

Datum  Veranstalter Veranstaltungsort Mi., 17.45 Uhr
Veranstaltung Dann passiert das Leben Mi., 20.15 Uhr

14.12.2025 CSU Offingen Marktplatz (Dorfmitte)
Christbaumloben

15.12.2025 Seniorentanz Klaiberhaus Bei der Verwaltungsgemeinschaft Offingen wurde folgender Gegenstand 
10 - 11:30 Uhr abgegeben:

19.12.2025 Schnuttenbacher Schützenheim City-Roller (pink/weiß) der Marke Hudora.
Winterzauber Schnuttenbach

Graue Kinder-Wollhandschuhe.
27.12.2025 TSV Offingen - Abt. Ski

Ski-Opening Der/Die Eigentümer*in wird gebeten, sich im Bürgeramt Offingen, Zimmer 2 
oder telefonisch unter der Nummer 08224 969760 zu melden.
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Montag, 15.12.2025 Vom Tage
17:00 OFF: Rosenkranz 
17:00 SB: Rosenkranz 
Dienstag, 16.12.2025 Hl. Eusebius
17:55 OFF: Feierlicher Rosenkranz + Beichtgeleg.
18:30 OFF: Rorate (latein) 

(JM Waltraud Meixner/Leb. u. Verst. 3. Orden)
Mittwoch, 17.12.2025 Vom Tage
17:00 OFF: Rosenkranz 
18:00 RB: Rosenkranz
18:30 RB: Heilige Messe (Friedrich u. Elisabeth Zschunke m. Sohn 

Walter u. Ulla m. Ang./f. d. verlassenste Priesterseele)
Donnerstag, 18.12.2025 Vom Tage
17:55 OFF: Rosenkranz + Beichtgelegenheit
18:30 OFF: Heilige Messe (Florian u. Anni Pfünder m. Elt. u. 

Geschw./Winfried Kuhn m. Ang.)
Freitag, 19.12.2025 Vom Tage
17:00 OFF: Rosenkranz 
Samstag, 20.12.2025 Vom Tage
16:00 OFF: Beichtgelegenheit bis 17:00 Uhr - im neuen Beichtstuhl 

(auch Beichtgespräch möglich!!)
17:00 OFF: Rosenkranz 
18:00 GR: Bruderschaftsandacht 
18:30 GR: Vorabendmesse als Rorate mit der Sakramentsbruderschaft 

(Wolfgang Mayer/Rosa u. Ludwig Mayer u. Josef u. Helmut 
Mayer/Josef u. Gertrud Oberlander/ Narzis u. Theresia Schwarz m. 
Ang. u. Amalie Ferner/Franz Deuringer m. Irmgard u. Josef 
Deuringer u. Maria u. Josef Hartmann/Edgar u. Maria Thumm m. 
Reinhard u. Waltraud u. Paula Thumm m. Lotte Zech/Erwin u. 
Anna Haug m. Erwin/Josef u. Karolina Hartmann m. Verst. d. Fam. 
Aubele/Christine, Anselm u. Thomas Böck m. Ang./Margarethe GRUß ZU WEIHNACHTEN UND NEUJAHR
Bronner/Georg u. Regina Baur/Josef Stenzel m. Helene u. 
Ang./Anna u. Kurt Jähnke m. Werner/Maria u. Rudolf Heichlinger)Der Advent führt uns zur Krippe - dorthin, wo Gott Mensch wird und uns 

Sonntag, 21.12.2025 4. ADVENTSSONNTAGin Jesus Christus sein Licht, seinen Frieden und seine Nähe schenkt: 
  9:00 RB: Heilige Messe mit dem Gesangsverein (Konrad Schwab m. Gott ist mit uns - heute und im kommenden Jahr. Allen, die durch Gebet, 

Elt. u. Schwiegerelt./Ulrich u. Franziska Kempter m. Radegunde Engagement und Treue unsere Pfarrgemeinden mittragen, sagen ich ein 
Kempter/Margith u. Hr. Stegherr/Johann u. Maria Link m. Josef)herzliches Vergelt’s Gott. Ich wünsche eine besinnliche Adventszeit, ein 

  9:55 OFF: Rosenkranz gesegnetes Weihnachtsfest und ein von Gottes Segen begleitetes neues 
10:30 OFF: Hl. Amt (Dreißigstm. Hedwig Schieferle/Dreißigstm. Paul Jahr. Mit allen Mitbrüdern und Mitarbeitern. 

Berger/JM Anna u. Josef Schweizer/ Ludwig u. Anna Winkler m. 
Barbara Jäger/Christa u. Gustav Ziegler m. Hans-Peter/Kurt Ihr Pfarrer Thomas Schmid
Augustin m. Ang./Isolde Bantel/Emma u. Rudolf Leistner/Josef u. 
Erika Haupeltshofer/Josef u. Erna Haber/Leopold Schestak m. Elt. 
u. Geschw./Johann u. Anna Rösch m. Friedrich u. Maria Samstag, 13.12.2025 Hl. Luzia
Rösch/Alois u. Theresia Pfiffner m. Alois/Waltraud Wiedemann m. 17:30 OFF: Beichtgelegenheit
Marlies/Maria u. Otto Steinle m. Ang./f. Verst. d. Fam. Wieser, 17:55 OFF: Rosenkranz 
Lenhart, Weizenegger u. Risch/Heinz Mück m. Elt. u. Geschw.)18:30 OFF: Vorabendmesse als Rorate (JM Walfried Stettberger m. Elt. 

18:00 GR: Konzert der Blaskapelleu. Schwiegerelt./Zenta u. Albert Angerer m. Ang./Anton u. 
Montag, 22.12.2025 Vom TageJohanna Eisele u. Martin u. Maria Schwarz m. Sohn 
17:00 OFF: Rosenkranz Gerhard/Isolde Bantel/Ernst u. Maria Ennisch m. Ang./ Walter 
17:00 SB: Rosenkranz Stricker m. Schwager Helmut u. Günther u. Ang.)
Dienstag, 23.12.2025 Vom TageSonntag, 14.12.2025 3. ADVENTSSONNTAG
17:55 OFF: Feierlicher Rosenkranz + Beichtgeleg.  8:30 GR: Rosenkranz 
18:30 OFF: Heilige Messe (latein)   9:00 GR: Hl. Messe 
Mittwoch, 24.12.2025 HEILIGER ABEND(Karl Hirner m. Sohn Michael/Johann u. Albertine Hartmann u. 
  9:00 OFF: Zusätzliche Gelegenheit für die WeihnachtsbeichteGerhard u. Maria Wolf m. Verst. d. Fam. Straubinger)

bis 10:30 Uhr 10:30 SB: Heilige Messe 
15:00 OFF: Kinderkrippenfeier (Dreißigstm. Ernst Klauser/Cornelia Haupeltshofer/Erhard u. 
15:00 RB: Kinderkrippenfeier Hildegard Wolf m. Elt./Josef u. Anna Kaiser m. Ang./Josef 
16:00 GR: KinderkrippenfeierSchaffer m. Elt. u. Schwiegerelt. m. Verst. d. Fam. Schaffer u. 
16:00 SB: Frühe Christmette Tränkner/Cäcilia, Antonius, Adelheid u. Werner Hördegen u. Rosa 

(Josef Schaffer m. Josef u. Thekla Tränkner/Arnulf Walter m. Elt. u. Mathäus Klauser/Thekla Zahler/Anna Wedel)
u. Schwiegerelt. u. f. Verst. d. Fam. Rohrhirsch u. Walter/Anna u. 10:30 RB: Heilige Messe mit dem Kinderchor 
Leonhard Jedelhauser m. Mater Calasanza)(Eugen, Resi u. Hugo Mayr/Werner Bettendorf u. Gertrud Gröger 

18:00 RH: Frühe Christmette m. Mutter Toni Hartmann/Herta u. Adolf Hanker m. Maria u. 
(Franziska u. Stefan Kubiak u. Martha u. Leonhard Steinle/f. Verst. German Beh u. Ang.)
d. Fam. Kindig u. Stanka u. Ingrid von Riedheim)17:30!! RH: Abendmesse als Rorate 

21:00 GR: Christmette (JM Arthur Mahler m. Frieda u. Ang./f. Geschwister Alfons, 
21:00 RB: Christmette Margarethe u. Johanna Konrad/Anna u. Friedrich Gäßler)
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23:00 OFF: Christmette (Rudolf u. Hilda Jüngling m. Anna u. Babette 10:30 OFF: Hochamt Segnung von Wasser/Kreide/Weihrauch und 
Schieferle/Adolf u. Josefine Henzler/Maria Spitzer m. Aussendung der Sternsinger (Anna u. Anton Bobinger m. Konrad 
Ang./Herbert Eberhardt/Hans u. Michaela Czudnochowski/Anton u. Ilse/Verst. d. Fam. Diesner/Kaspar u. Maria Geyerhosz m. 
u. Olga Czudnochowski/Hans u. Antonie Dietrich/Josef u. Aloisia Ang./Bert Trautmann)
Endres m. Ang. u. Marco) 17:00 GR: Rosenkranz

Donnerstag, 25.12.2025 1. WEIHNACHTSFEIERTAG 17:30!! GR: Abendmesse Segnung von Wasser/Kreide/Weihrauch und 
  9:55 OFF: Rosenkranz Aussendung der Sternsinger; (Brigitte u. Peter Schmitz/Alfred u. 
10:30 OFF: Hochamt für die Pfarreiengemeinschaft (Siegfried Eberle m. Josepha Berger) 

Elt./Chrisavgi u. Georg Diweri u. Klara Klink m. Tochter Maria u. Anschl. Neujahrsempfang mit der politischen Gemeinde im 
Ang./Adolf u. Albertine Strähle m. Xaver u. Magdalena Kulturzentrum 
Wiedenmann m. Ang./Gertrud u. Florian Weikert/Antonie u. Karl Mittwoch, 07.01.2026 Vom Tage
Pohorely/Erika Wiesmüller/Verst. d. Fam. Gargol, Kwiatkowski, 17:00 OFF: Rosenkranz 
Malecki, Schylivska u. Semeniuk) Donnerstag, 08.01.2026 Vom Tage

Freitag, 26.12.2025 2. WEIHNACHTSFEIERTAG - Hl. STEPHANUS 17:55 OFF: Rosenkranz + Beichtgelegenheit
  8:00 RH: Hochamt (Frieda u. Kaspar Schüssler m. Ang./Anna u. Piotr 18:30 OFF: Heilige Messe

Semeniuk m. Ang.) Freitag, 09.01.2026 Vom Tage
  8:30 GR: Rosenkranz 17:00 OFF: Rosenkranz 
  9:00 GR: Hochamt mit dem Männergesangsverein Samstag, 10.01.2026 Vom Tage
  9:55 OFF: Rosenkranz 16:00 OFF: Beichtgelegenheit bis 17:00 Uhr - im neuen Beichtstuhl 
10:30 OFF: Hochamt (Adelheid u. Franz Ortner/Lieselotte u. Walter (auch Beichtgespräch möglich!!)

Becker m. Elt. u. Ang./Barbara u. Paul Berger m. Ang./Hans Hauser 17:00 OFF: Rosenkranz 
m. Elt. u. Schwiegerelt.) 18:00 RB: Beichtgelegenheit 

10:30 RB: Hochamt (Inge u. Ulrich Wiedenmann m. Ang./Katharina 18:30 RB: Vorabendmesse 
Diehr m. Ang. u. Lieselotte u. August Hammer) mit Vorstellung der Kommunionkinder 2026

Samstag, 27.12.2025 Hl. APOSTEL JOHANNES (Siegfried Wiedenmann m. Elt.)
17:00 OFF: Rosenkranz Sonntag, 11.01.2026 TAUFE DES HERRN
18:3 0 SB: Vorabendmesse   8:30 GR: Rosenkranz 

(Martin u. Maria Brenner m. Verst. d. Fam. Selzle)   9:00 GR: Heilige Messe 
Sonntag, 28.12.2025 FEST DER HEILIGEN FAMILIE mit Vorstellung der Kommunionkinder 2026
  9:00 RH: Heilige Messe (JM Margarethe Miller m. Andreas u. Ang.)

(Anton u. Hildegard Schieferle m. Ang.)   9:00 RH: Heilige Messe (Johann u. Irmgard Hörmann m. Balbina 
  9:55 OFF: Rosenkranz Seitz/Josef u. Kreszentia Ruf)
10:30 OFF: Hl. Amt mit Kindersegnung   9:55 OFF: Rosenkranz 

(Dreißigstm. Rosemarie Nuffer/Leo Kempfle m. Ang.) 10:30 OFF: Hl. Amt 
11:30 OFF: Taufe Hannes Sedlbauer mit Vorstellung der Kommunionkinder 2026
Montag, 29.12.2025 Hl. Thomas Becket (Chrisavgi u. Georg Diweri u. Klara Klink m. Maria u. Ang.)
17:00 OFF: Rosenkranz 18:00 OFF: Kirchenkonzert der Lyra
17:00 SB: Rosenkranz Montag, 12.01.2026 Vom Tage
Dienstag, 30.12.2025 6. TAG WEIHNACHTSOKTAV 17:00 OFF: Rosenkranz 
17:00 OFF: Rosenkranz 17:00 SB: Rosenkranz 
Mittwoch, 31.12.2025 Hl. Silvester I. Dienstag, 13.01.2026 Vom Tage
16:00 SB: Jahresschlussandacht mit Kindersegnung 17:55 OFF: Feierlicher Rosenkranz + Beichtgeleg.
16:00 RB: Jahresschlussmesse mit Kindersegnung 18:30 OFF: Heilige Messe (latein) (Franz-Xaver Mader)
17:30 GR: Jahresschlussmesse mit Kindersegnung Mittwoch, 14.01.2026 Vom Tage
17:30 RH: Jahresschlussandacht mit Kindersegnung 17:00 OFF: Rosenkranz 
23:00 OFF: Anbetung + TeDeum + Segen ins neue Jahr 18:00 RB: Rosenkranz 
Donnerstag, 01.01.2026 18:30 RB: Heilige Messe
HOCHFEST DER GOTTESMUTTER - Neujahr Donnerstag, 15.01.2026 Vom Tage
14:25 OFF: Feierlicher Rosenkranz 17:55 OFF: Rosenkranz + Beichtgelegenheit 
15:00 OFF: Hochamt f. d. Pfarreiengem.; 18:30 OFF: Heilige Messe (Hermann Höb m. Angeh.)

Anschl. Neujahresempfang Freitag, 16.01.2026 Vom Tage
Freitag, 02.01.2026 Herz-Jesu-Freitag 17:00 OFF: Rosenkranz 
17:00 OFF: Rosenkranz 20:00 OFF: „Zeit mit Jesus“ Anbetung und Lobpreis mit modernen 
Samstag, 03.01.2026 Herz-Mariä-Sühnesamstag geistlichen Liedern 
17:00 OFF: Rosenkranz 
Sonntag, 04.01.2026 2. SONNTAG N. WEIHNACHTEN
  9:00 RH: Heilige Messe Segnung von Wasser/Kreide/Weihrauch und 

Aussendung der Sternsinger Informationen aus der PG
  9:55 OFF: Rosenkranz 
10:30 OFF: Hl. Amt (JM Gottfried Balzer m.  Zenta u. Ang.)

Roratemessen im AdventMontag, 05.01.2026 Vigiltag von Erscheinung
Der Advent ist mehr als Lichterglanz, Plätzchenduft und Vorfreude - er ist die 17:00 OFF: Rosenkranz 
Zeit, in der wir uns als Kirche auf die Ankunft des Herrn vorbereiten. Be-18:30 RB: Vorabendmesse Segnung von Wasser/Kreide/Weihrauch 
sonders schön wird dies in unseren Roratemessen sichtbar: In der noch und Aussendung der Sternsinger (Anna u. Johann Mühlpeck m. 
dunklen Kirche, nur im Schein der Kerzen, hören wir Gottes Wort, singen Ang./Friedrich u. Elisabeth Zschunke m. Walter u. Ulla m. Ang.)
adventliche Lieder und richten unseren Blick auf Christus, das wahre Licht Dienstag, 06.01.2026 ERSCHEINUNG DES HERRN
der Welt. Wir laden Sie herzlich ein, diese besonderen Messfeiern in   9:00 SB: Hochamt Segnung von Wasser/Kreide/Weihrauch und 
unseren Pfarreien mitzubegehen und sich innerlich auf Weihnachten einzu-Aussendung der Sternsinger (JM Hans Walter m. Elt. u. Brüder u. 
stimmen. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem Gottesdienst-Verst. d. Fam. Walter u. Rohrhirsch/JM Anna Wedel/Thekla 
anzeiger.Zahler/Cäcilia, Antonius,  Adelheid u. Werner Hördegen, Rosa u. 

Mathäus Klauser) 
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Abend der Barmherzigkeit Sternsinger unterwegs in unseren Orten
Am 12. Dezember wird die Kirche in Offingen wieder zu einem besonderen Die Sternsinger bringen den Segen Gottes in unsere Häuser und sammeln 
Ort des Lichts, der Stille und der Begegnung mit Gott. Ab 20:00 Uhr laden zugleich für Kinder in Not weltweit. Unter dem Zeichen „20*C+M+B+26“ 
wir zu einem „Abend der Barmherzigkeit“ ein: Bei meditativer Musik und („Christus segne dieses Haus“) stehen sie im Dienst der Frohen Botschaft. 
Neuen Geistlichen Liedern ist Raum für persönliche Besinnung, Gewissens- An folgenden Terminen sind sie unterwegs und bringen Ihnen Gottes 
erforschung und Gebet vor dem Herrn. Es besteht Beichtgelegenheit bei Segen:
Hw. Pfarrer Johannes Huber, Rennertshofen. Sie können zwischen 20:00 Offingen: 4. Januar ab  13 Uhr
und 21:30 Uhr kommen und gehen, wie es für Sie gut ist. Schenken Sie 5. Januar ab  13 Uhr
Jesus in diesen Tagen vor Weihnachten bewusst etwas Zeit - er wartet auf 6. Januar ab  13 Uhr
Sie. Gundremmingen: 4. Januar ab  10 Uhr

6. Januar   ab  10 Uhr
Rettenbach: 4. Januar ab  10 UhrMessintentionen für Februar und März
Harthausen: 5. Januar ab  10 UhrWenn Sie eine Heilige Messe in besonderen Anliegen, für Verstorbene oder 
Remshart: 4. Januar ab  10 Uhraus Anlass eines Jubiläums feiern lassen möchten, bitten wir Sie, die 

Messintentionen für die Monate Februar und März rechtzeitig im Pfarrbüro 
Sollten Sie an diesen Tagen nicht zu Hause sein oder die Sternsinger nicht zu bestellen - möglichst bis Donnerstag, 15. Januar. Die Feier der Heiligen 
kommen - im Pfarrbüro (1809) können Sie ein „Segenspaket“ erhalten. Messe ist die kostbarste Form des Gebets, in der wir alle Anliegen mit dem 
Nach Terminvereinbarung kommen auch der Pfarrer oder die Diakone gerne Opfer Christi verbinden.
zu Ihnen um eine persönliche Haussegnung durchzuführen - Bitte öffnen Sie 
den Königen Ihre Türen - und Ihr Herz. An GOTTES Segen ist alles gelegen!Sakrament der Versöhnung

Um dem Herrn an Weihnachten mit einem bereiten Herzen zu begegnen, 
Mariä Lichtmess und Blasiussegenladen wir herzlich zur Beichte ein. Neben den üblichen Beichtzeiten besteht 
Das Fest Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess) schließt den traditio-am Heiligen Abend, 24. Dezember, in der Offinger Kirche von 9:00 bis 
nellen Weihnachtsfestkreis ab. Christus erscheint uns darin als das Licht, 10:30 Uhr die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. 
das alle Völker erhellt. Am Sonntag, 1. Februar, feiern wir in allen Viele Gläubige entdecken die Beichte neu als Quelle des inneren Friedens. 
Gottesdiensten die Kerzenweihe. Gerne können Sie eigene Kerzen zur Wenn Sie ein persönliches Beichtgespräch wünschen, kommen Sie gerne 
Segnung mitbringen - besonders, weil sie im kommenden Jahr zuhause bei auf Pfarrer Schmid zu (Tel. 1809). Christus selbst schenkt uns in diesem 
Gebet und Krankheit entzündet werden sollen. Nach der Messfeier spenden Sakrament seine Barmherzigkeit und einen neuen Anfang.
wir den Blasiussegen, der um Schutz vor Halskrankheiten und anderen Be-
schwerden bittet. Vertrauen wir uns der Fürsprache des heiligen Blasius an.Liturgie an den Festtagen

Die weihnachtlichen und neujährlichen Gottesdienste sind eine besondere 
Gelegenheit, Gott in der Gemeinschaft der Kirche zu begegnen und seinen 
Segen für unsere Familien und Gemeinden zu erbitten. Bitte nutzen Sie den 
Gottesdienstanzeiger zur Planung Ihrer Weihnachts- und Neujahrsgottes-
dienste. Ein vielfältiges Angebot - von der Kinderkrippenfeier bis zum feier-
lichen Hochamt - erwartet alle Generationen. Herzlich willkommen!

Jahresschluss - Segnung der Kinder
Ein Jahr mit seinen hellen und dunklen Stunden geht zu Ende. Vieles ist 
gelungen, manches ist offen geblieben. Alles dürfen wir in die Hände Gottes Termine vom 13.12.25 bis 16.01.26
legen. Am Silvestertag, 31. Dezember, laden wir ein, das Jahr im Gebet 
abzuschließen. In den verschiedenen Gottesdiensten danken wir für alles Samstag, 13.12.
Gute, bitten um Vergebung für Versäumtes und vertrauen das kommende 18.00 Uhr Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz
Jahr dem Herrn an. Projektchor unter der Leitung von Dr. Erich Broy
Besonders wollen wir in an diesem Tag auch auf die Worte Jesu hören: Evang. Auferstehungskirche Günzburg
„Lasst die Kinder zu mir kommen…“ - diese Einladung Jesu gilt bis heute. 
Am Silvestertag bieten wir darum in den nachmittäglichen Gottesdiensten Sonntag, 14.12. 3. Advent
eine feierliche Kindersegnung an. Wir bitten für unsere Kinder und Jugend- 09.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Stefan Berlin
lichen - ob Kleinkinder, Schulkinder oder junge Leute - um Gottes Schutz, Kapelle im Kreiskrankenhaus Günzburg
seine Liebe und seine Begleitung auf ihrem Lebensweg. Die Segnung findet 09.00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Alexander Frey
jeweils im Anschluss an die Heilige Messe bzw. Andacht statt. In Offingen Evang. Versöhnerkirche Offingen
feiern wir die Kindersegnung am Fest der Heiligen Familie. Sonntag, 28. 10.15 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Alexander Frey
Dezember, um 10:30 Uhr, nach der Hl. Messe. Wir freuen uns auf Sie und Evang. Auferstehungskirche Günzburg
Ihre Kinder! 17.00 Uhr Advent im Wald Ichenhausen: 
Besonders hinweisen möchten wir auf den feierlichen Abschluss am mit dem Posaunenchor Günzburg
Abend: Um 23:00 Uhr halten wir in der Kirche in Offingen Anbetung, singen Pfrin. Christa Auernhammer
das Te Deum als Danklied und empfangen den Segen für das neue Jahr. Parkplatz im Rohrer Wald
Gehen wir gemeinsam im Glauben über die Schwelle des neuen Jahres. 19.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an

verstorbene und totgeborene Kinder
Jahresbeginn Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg
Wie wir ein Jahr beenden, so wollen wir auch ein Neues beginnen: mit Gott Kapelle im Kreiskrankenhaus Günzburg
und in der Gemeinschaft der Kirche. Wir laden herzlich zum Neujahrs-
hochamt am Donnerstag, 1. Januar, um 15:00 Uhr in Offingen ein. Die Mittwoch, 17.12.
spätere Uhrzeit ermöglicht einen ruhigen Neujahrsmorgen - und doch bleibt 16.15 Uhr Adventssingen im Foyer des KKH
Raum für einen bewussten Start mit Gottes Segen. Im Anschluss an die Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg
Heilige Messe stoßen wir beim Sektempfang auf ein „gutes Neues“ an. Ohne Ort
Nutzen wir diese Zeit, um einander gute Wünsche weiterzugeben und 17.00 Uhr Advents(h)offen: Gedanken, Impulse, Musik
gestärkt, im Vertrauen auf Gottes Führung, in das neue Jahr zu gehen. Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg

Kapelle im Kreiskrankenhaus Günzburg
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Evang.-Luth. Pfarramt I, Augsburger Str. 31, 89312 Günzburg
Pfarrer Frank Bienk

Evang.-Luth. Pfarramt II, Reichenberger Str. 8, 89312 Günzburg

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di., Mi., u. Fr.. von 8:30 - 12:30 Uhr
Do., von 14.30 - 17.00 Uhr
Tel.: 08221 / 64 79, Fax: 08221 / 2 18 08 
E-mail: pfarramt.guenzburg@elkb.de

Gottesdienste in der

Versöhnerkirche in Offingen
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Donnerstag, 18.12. Donnerstag, 01.01. Neujahrstag
14.00 Uhr Jahresabschlussandacht Stadt Günzburg 17 Uhr Abendmahlsgottesdienst und Einzelsegnung 

Evang. Auferstehungskirche Günzburg zum Neuen Jahr
19.00 Uhr Engelschmätzle im Advent_Die etwas andere Pfarrerin Johanna Rodrian

Adventsbesinnung ....dream a little dream........ : Evang. Auferstehungskirche Günzburg
Lebensträume
Pfrin. Johanna Rodrian & Marlies Fock (Orgel) Sonntag, 04.01. 2. So. nach Christfest
Evang. Auferstehungskirche Günzburg 10 Uhr Einladung zum Gottesdienst in Leipheim

Pfarrerin Johanna Rodrian
Sonntag, 21.12. 4. Advent St. Veit Kirche Leipheim
10.15 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Frank Bienk Dienstag, 06.01. Epiphanias (Erscheinungsfest)
Evang. Auferstehungskirche Günzburg 10.15 Uhr Familiengottesdienst

Pfarrer Alexander Frey
Mittwoch, 24.12. Heiliger Abend Evang. Auferstehungskirche Günzburg
14 Uhr Minigottesdienst an Weihnachten

Pfarrer Alexander Frey Sonntag, 11.01. 1. So. nach Epiphanias
Evang. Auferstehungskirche Günzburg 9 Uhr Gottesdienst

15 Uhr Christvesper Pfarrer Frank Bienk
Pfarrer Frank Bienk Evang. Versöhnerkirche Offingen
kath. Kirche St. Nikolaus Kleinkötz 10.15 Uhr Gottesdienst

15 Uhr Krippenspiel Pfarrer Frank Bienk
Pfarrer Alexander Frey Evang. Gemeindehaus Günzburg
Evang. Auferstehungskirche Günzburg 17 Uhr Ökumenisches Friedensgebet

15.30 Uhr Stallstunde mit Liedern und Gedanken Kath. Frauenkirche
Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg
Kapelle im Kreiskrankenhaus Günzburg Mittwoch, 14.01.

16.30 Uhr Christvesper 15 Uhr Gebet um Frieden in und um uns
Pfarrer Frank Bienk Lasst euer Licht leuchten_Mt. 5,16
Evang. Versöhnerkirche Offingen Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg

Evang. Kirche "Zum guten Hirten", 
17 Uhr Christvesper; auch im Livestream auf YouTube. auf dem Gelände des BKH

Den Link werden Sie auf unserer Homepage unter
www.guenzburg-evangelisch.de finden.
Pfarrer Alexander Frey
Evang. Auferstehungskirche Günzburg

22 Uhr Christmette
Pfarrer Frank Bienk
Evang. Auferstehungskirche Günzburg Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des TSV Offingen 1912 e.V.,

ein Jahr in dem der Sport und gesellschaftliche Aktivitäten wieder im 
Donnerstag, 25.12. Christfest I Vordergrund standen, neigt sich dem Ende zu. Gemeinsam konnten wir 
10.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst wieder vieles anpacken und umsetzen.

Pfarrerin Johanna Rodrian
Evang. Auferstehungskirche Günzburg Zum Jahreswechsel möchten wir daher die Gelegenheit nutzen, um Danke 

zu sagen.
Freitag 26.12. Christfest II
17 Uhr Orgelvesper Danke für euer Vertrauen.

Pfarrer Frank Bienk Danke für eure Treue.
Evang. Auferstehungskirche Günzburg Danke für euren Einsatz - ob sichtbar im Vereinsleben oder still im 

Hintergrund.
Sonntag, 28.12. 1. So. n. Christfest
10 Uhr Regionaler Gottesdienst in Leipheim: Ein besonderer Dank gilt allen, die sich ehrenamtlich engagieren: unseren 

Einladung in die St. Veitskirche Trainerinnen und Trainern, Übungsleitern, Mannschaftsbetreuern, Helfern, 
Pfarrer Markus Göring Organisatoren und allen, die mit anpacken, wo Hilfe gebraucht wird.
St. Veit Kirche Leipheim Ohne euren Einsatz gäbe es all das nicht, was unseren Verein ausmacht.

Ebenso danken wir unseren Sponsoren und Gönnern, die uns finanziell und 
Mittwoch, 31.12. Altjahresabend materiell unterstützen und damit ermöglichen, unseren Mitgliedern ein 
16 Uhr Ökumenischer Gottesdienst attraktives und lebendiges Vereinsleben zu bieten.

zum Jahresabschluss
Ökumenische Seelsorge an den Kliniken Günzburg Lasst uns mit Stolz auf das vergangene Jahr zurückblicken und bei allen 
Kapelle im Kreiskrankenhaus Günzburg gesellschaftlichen Problemen mit Zuversicht in das neue Jahr starten.

16.30 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Schritte zu gehen und unseren 
Pfarrer Frank Bienk Verein weiterhin erfolgreich, lebendig und zukunftsfähig zu gestalten.
Evang. Versöhnerkirche Offingen

18 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Altjahresabend Wir wünschen euch und euren Familien

Frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und Pfarrer Frank Bienk
ein gesundes, glückliches neues Jahr 2026!Evang. Auferstehungskirche Günzburg

Mit herzlichen Grüßen
für die Vorstandschaft
Kurt Schweizer

Vereinsnachrichten
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Lichterturnen beim TSV Offingen - Ein strahlendes Sporterlebnis für 
Groß und Klein
Am heutigen Tag verwandelte sich die Mindelhalle in eine leuchtende Be-
wegungslandschaft: Beim „Lichterturnen“ des TSV Offingen erstrahlten 
Turngeräte und Hallenwände in kräftigem Neonlicht. Bunte Lichterketten 
schmückten die Langbänke, die Turnringe und Taue sowie die Sprossen-
wände und sorgten für eine ganz besondere Atmosphäre
Rund dreißig drei- bis fünfjährige turnbegeisterte Kinder wagten sich mutig 
in die dunkle Halle und hatten sichtlich Freude daran, im Schwarzlicht zu 
klettern, zu schwingen, zu springen und zu balancieren. Mit leuchtenden 
Bällen wurde zudem der Zielwurf geübt – ein Highlight, das nicht nur die 
Kleinsten begeisterte.
Das Lichterturnen bot Spaß und Bewegung für Jung und Alt und machte 
den Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Leichtathletik

Turnen 
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Offinger Weihnachtsmarkt 2025 - ein Abend voller Begegnungen!
Der Offinger Weihnachtsmarkt 2025 liegt hinter uns - und wir blicken auf 
einen rundum gelungenen Abend zurück. Besonders unsere Aktion „Foto-
box mit dem Nikolaus“ wurde von Groß und Klein begeistert angenommen. 
Es sind unzählige Bilder entstanden, die viele Besucherinnen und Besucher 
als schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen konnten. Die Freude und die 
vielen strahlenden Gesichter haben gezeigt, wie gut diese Idee ange-
kommen ist.
Auch unser Stand mit den Kaltgetränken war durchgehend gut besucht. 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl, die den 
Stand betreut haben, führten dabei viele angenehme, offene und infor-
mative Gespräche. Herzlichen Dank an alle, die bei uns vorbeigeschaut 
haben - für das Interesse, die guten Worte und die tolle Stimmung.
Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Helferinnen und Helfern, die Aufbau, 
Betreuung und Ablauf zuverlässig getragen haben. Ebenso bedanken wir 
uns beim Festausschuss für die hervorragende Organisation des Weih-
nachtsmarkts und bei allen Offinger Vereinen, Gruppen, Parteien, der Feuer-
wehr sowie den weiteren Beteiligten, die mit ihren Ständen und Beiträgen 
maßgeblich dazu beigetragen haben, dass der Weihnachtsmarkt auch in 
diesem Jahr wieder ein voller Erfolg wurde.

Wir wünschen von Herzen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Start ins neue Jahr.

Für das Frauenbund-Team
Petra Imminger

Musikalische Einstimmung auf Weihnachten
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie am Sonntag, den 14. Dezember zu 
unseren traditionellen Weihnachtsspielen einladen. Wir beginnen um 14 Allen Besucherinnen und Besuchern wünschen wir eine schöne 

Uhr am Schützenheim in Schnuttenbach. Im Anschluss führen die Musike- Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest.

rinnen und Musiker ihre Weihnachtsklänge durch mehrere Stationen in 
Offingen: ca. 14.45 Uhr - Von Freyberg-Straße 12; ca. 15.30 Uhr - Mit herzlichen Grüßen
Birkenstraße 24; ca. 16.15 Uhr - Graspoint 10 Jonas Wörz, Vorsitzender 
Den feierlichen Abschluss bildet ca. 17 Uhr das Weihnachtsbaumloben am 
Marktplatz mit der CSU. Eingeladen sind alle, die mit uns eine kleine Auszeit Weihnachts- und Neujahrsgruß
von der stressigen Vorweihnachtszeit genießen möchten. Sie dürfen sich Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Offingen und Schnuttenbach,
auf besinnliche und traditionelle Weihnachtslieder freuen, die zum Inne- ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Gerade in Zeiten, in denen 
halten und Genießen einladen. Über Spenden würden wir uns sehr freuen! vieles unübersichtlicher wird, zeigt sich, wie wertvoll Zusammenhalt, 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! Eure Lyra Respekt und ein gutes Miteinander in unserer Gemeinde sind.

Der SPD-Ortsverein Offingen wünscht Ihnen und Ihren Familien 

von Herzen ein friedliches, frohes Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage sowie Gesundheit, Zuversicht und 

alles Gute für das neue Jahr 2026.

Wir bedanken uns zugleich für das Vertrauen und die Unterstützung in den 
vergangenen Jahren. Mit Blick auf die Kommunalwahl im März 2026 haben 
wir bereits ein engagiertes Team nominiert, das sich mit Vernunft, Herz und 
Tatkraft für unsere Heimat einsetzen will - sachlich, nah bei den Menschen 
und fest auf dem Boden unserer demokratischen Grundwerte.
Auch unser amtierender Bürgermeister Thomas Wörz wurde erneut als 
Bürgermeisterkandidat nominiert. Gemeinsam möchten wir Offingen und 
Schnuttenbach weiterhin verlässlich und zukunftsorientiert gestalten: mit 
einem klaren Fokus auf Sicherheit und Hochwasserschutz, guten Chancen 
für Kinder und Familien, einer starken Schule, lebendigen Ortskernen, 
bezahlbarem Wohnraum, einem aktiven Vereinsleben sowie einem fairen 
und respektvollen Umgang miteinander.
Für heute aber steht das Wesentliche im Mittelpunkt: die Weihnachtszeit 
als Moment der Ruhe, der Hoffnung und der Gemeinschaft.
Kommen Sie gut und gesund ins neue Jahr!
Mit herzlichen Grüßen
Jonas Wörz, Vorsitzender 

Aus Liebe zu Offingen!

SPD Ortsverein Offingen
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Alternative für Deutschland, 
Ortsverband Offingen / Schnuttenbach

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
wir laden ein zur

Gründungsversammlung 
der AFD-Ortsgruppe Offingen / Schnuttenbach 
am Montag, den 15.12.2025 um 19 Uhr.

Veranstaltungsort:
Richard Geiss GmbH, Lüßhof 100, 89362 Offingen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, 
die Vorstandschaft

    2.3 Bestellung eines Beauftragten für die Wahlvorschläge und 
seines   Stellvertreters

    2.4 Bestellung von mindestens zehn Wahlberechtigten 
zur Unterzeichnung der Wahlvorschläge

    2.5 Bestellung von zwei Wahlberechtigten zur Unterzeichnung 
der Niederschrift

3. Wünsche und Anträge
Wir würden uns über eine rege Beteiligung von vielen Interessierten freuen. 
Info für die Kandidaten/innen: Vor Beginn der Versammlung können die 
Kandidaten/innen Fotos ab 17.00 Uhr von sich machen lassen.
Die Vorstandschaft

Die Freien Wähler Offingen bedanken sich 

bei allen Besuchern des Offinger Weihnachtsmarktes und 

wünschen allen ein gesegnetes Weihnachten und 

ein erfolgreiches Jahr 2026.

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Auch im Jahr 2025 begann das Gartenjahr für den OGV mit der Pflege der 
Streuobstwiesen rings um Offingen. Neben den Obstbäumen an der 
Gundremminger Str. und der Umgehungsstraße beim BWF-Kreissel und der 
Lüßhofstraße pflegten wir dieses Jahr auch die Obstbäume im Schleh-
bachtal und in der Steigstraße bei der Mindelbrücke. 
Unser Baumwart Michael Olah hat im März auch einen Schnittkurs durch-
geführt. Darüber hinaus haben wir im Februar und März einige Mitglieder im 
Rahmen von Einzelschnittkursen in deren Gärten unterstützt. 
Im April 2025 haben wir die Kinder- und Jugendgruppe „Gänseblümchen-
hüpfer“ neu gegründet und konnten mit 18 Kindern Osterkränze basteln. Im 
Sommer konnten wir mit den Kindern einen Ausflug zur Mindelmündung 
unternehmen und zum Jahresabschluss ein Weihnachtsgeschenk basteln. Der CSU Ortsverband Offingen veranstaltet wieder sein schon traditionelles 
Höhepunkt unserer Arbeit ist jedes Jahr das Obstsaftpressen. Auftakt hier-Christbaumloben am Weihnachtsbaum des Marktes Offingen. Neben 
zu ist immer am Ende der Sommerferien das Ferienprogramm für die Kinder. Weichselwein und hausgemachtem Kinderpunsch kommt auch die Kultur 
Zunächst durften die Kinder das Obst selbst auf der Streuobstwiese nicht zu kurz. Die LYRA Offingen spielt auf und lässt weihnachtliche Klänge 
sammeln, Apfelschnitze der verschiedenen Apfelsorten kosten und bei der verlauten. Wir hoffen auf einen Großen Zuspruch von Jung und Alt und 
Herstellung des Apfelsaftes mithelfen. Zu guter Letzt durften die Kinder den freuen uns auf ihren Besuch und nette Gespräche und Begegnungen.
frisch gepresst Saft auch kosten und einen 5-Liter-Beutel mit nach Hause Die CSU Offingen 
nehmen. Obwohl die Apfelernte dieses Jahr etwas spärlicher ausfiel, haben 
wir an 5 Terminen für unsere Mitglieder und Gartenfreunde das Obst ver-

ERINNERUNG wertet, damit jeder den frisch gepressten Obstsaft von seinem eigenen 
Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl 2026 Obst mit nach Hause nehmen konnte. 

Aus langjähriger Tradition übernimmt der Obst- und Gartenbauverein alle Der CSU Ortsverband Offingen lädt im Rahmen einer Ortshauptversamm-
Donnerstag, den 11. Dez. 2025 um 19.30 Uhr im TSV-Sportheim Jahre auch die Gestaltung des Erntedankaltars in der Kirche und bereichert lung am 

im Mindelbogen, Sportplatz 11 den Kirchenschmuck mit der großen Erntekrone. zur Nominierung der Kandidaten/innen für 
Darüber hinaus haben wir mit unserem Stand auch am Weihnachtsmarkt die Kommunalwahl 2026 ein.
teilgenommen.

Tagesordnung: Nicht vergessen wollen wir unsere Mitglieder, die im letzten Jahr ver-
storben sind:1. Eröffnung und Begrüßung 
Rogg Emil Büschl Johanna2. Wahlen 
Eberle Ludwig Stricker Horst    2.1 Bildung eines Wahlausschusses
Eberle Maria-Luise Kraus Georg    2.2 Vorstellung und Wahl der Bewerber für die Gemeinderatswahl

CSU

Ortsverband Offingen



Sandner Christine Schieferle Hedwig
Berger Paul

Wir möchten uns bei allen aktiven Helfern bedanken und 

wünschen unseren Mitgliedern, Freunden, Helfern und Gönnern 

ein gesegnetes Weihnachtsfest, Gesundheit und 

alles Gute fürs neue Jahr und im Frühjahr 

wieder einen guten Start ins neue Gartenjahr. 

Die Vorstandschaft       

 Öffnungszeiten im Rathaus und wichtige Telefonnummern

Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 10.00 Uhr 
Donnerstag von 16.00 bis 18:00 Uhr  

Gemeinde: 9680-0, 9680-11 (Bürgermeister) 
 9680-13 (Vorzimmer) 9680-12 (Bauhofleiter) 
 Fax: 9680-20

E-Mail: Rathaus@gundremmingen.de
Bauhof: In der Bachstraße: 1218
Fax: 967781
E-Mail: bauhof@gemeinde.gundremmingen.de
Feuerwehrgerätehaus: 8045771
Grundschule: Leiterin: 9680-50, Klasse 1: 9680-51,

 Klasse 2:  9680-53, Klasse 3: 9680-56,
     Klasse 4: 9680-54, 

Turnhalle: 9680-58, Werkraum: 9680-57
Fax: 9680-60
E-Mail Schulleitung: gs@gundremmingen.de
Internet:       http://www.gundremmingen.de/schule 

VHS Tel.: 08224/804620  oder  

Kindergarten: Leiterin: 9680-31, Gruppe 1: 9680-32,
Gruppe 2: 9680-33, Gruppe 3: 9680-34

E-Mail: en  
Kulturzentrum großer Musiksaal: 9680-71, 

kleiner Musiksaal: 9680-72, Foyer: 9680-73

Dorflädle Gundremmingen
Tel.Nr. 8003948
Öffnungszeiten: 

Montag:       6:00 - 13:30 Uhr
Dienstag:      6:00 - 13:30 Uhr
Mittwoch:    6:00 - 13:30 Uhr
Donnerstag: 6:00 - 18:00 Uhr
Freitag:        6:00 - 18:00 Uhr
Samstag:     6:00 - 12:00 Uhr

Montag bis Mittwoch nachmittags geschlossen
 

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Ganzjährig samstags von 13.30 bis 15.30 Uhr

Wertstoffe sowie Grüngut, Baum- und Strauchschnitt
Zusätzlich von April bis September Mittwoch von 18.00 bis 19.00 Uhr 

Oktober mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten Spielplatz an der Kirchstraße
täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr

Senioren helfen Senioren „Wir für uns“
Tel. 08221 930 1792, 
Dienstag, Mittwoch und Freitag, 9.00 - 12.00 Uhr

http://www.vhs-guenzburg.de/Gundremmingen

kindergart @gundremmingen.de

www.wirfueruns-gz.bayern
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Amtliche Bekanntmachungen für die Gemeinden 

Offingen und Gundremmingen sind stets im Teil 

"Amtliche Bekanntmachungen der VGem. Offingen" 

zu finden.

der Gemeinde 
Gundremmingen

AMTSBLATT

Amtliche Bekanntmachungen



Öffnungszeiten des Rathauses über die Feiertage

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
zwischen Weihnachten und Dreikönig ist das Rathaus zu folgenden Zeiten 
erreichbar:

Mo., 22.12.2025 von 8.00 bis 10.00 Uhr
Di., 23.12.2025 von 8.00 bis 10.00 Uhr
Mi., 24.12.2025 geschlossen
Mo., 29.12.2025 von 8.00 bis 10.00 Uhr
Di., 30.12.2025 von 8.00 bis 10.00 Uhr
Mi., 31.12.2025 geschlossen
Fr., 02.01.2026 von 8.00 bis 10.00 Uhr
Mo., 05.01.2026 von 8.00 bis 10.00 Uhr

Ab Mittwoch, den 07.01.2026 gelten wieder die regulären Öffnungs-
zeiten. 

Tobias Bühler
Erster Bürgermeister
Gemeinde Gundremmingen

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Gundremmingen,
ein ereignisreiches und bewegtes Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu.
Die Advents- und Weihnachtszeit lädt uns dazu ein einen Moment innezu-
halten, zurückzublicken und Dankbarkeit zu empfinden - für das was wir 
gemeinsam geschafft haben und für all jene, die sich mit Herz und Enga-
gement für unser Dorf eingesetzt haben.
Zahlreiche Veranstaltungen, Vereinsaktivitäten, Feste sowie persönliche 
Initiativen haben unser Gemeindeleben bereichert. Diese Vielfalt entsteht 
nur durch Menschen, die sich einbringen, Verantwortung übernehmen und 
das soziale, kulturelle und sportliche Leben in Gundremmingen aktiv mitge-
stalten. Ihnen allen gilt mein aufrichtiger Dank.

Mein Dank richtet sich ebenso an alle, die in Verwaltung, Bauhof, Kinder-
garten, Feuerwehr und weiteren Bereichen unserer Gemeinde beruflich 
oder ehrenamtlich tätig sind. Sie tragen mit großem Einsatz dazu bei, dass 
unsere Gemeinde zuverlässig funktioniert, sauber, sicher und lebenswert 
bleibt.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war unser „Fest 2025“, mit dem wir 
die Jubiläen der Freiwilligen Feuerwehr, des Schützenvereins und der Blas- Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
kapelle gemeinsam gefeiert haben. 
Dieses Fest hat eindrucksvoll gezeigt, welche Kraft unsere Dorfgemein- ein ereignisreiches und bewegtes Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu 
schaft besitzt. und wir freuen uns sehr Sie auch dieses Jahr wieder zu unserem

traditionellen Neujahrsempfang im Kulturzentrum
Ein kurzer Blick nach vorn zeigt uns, dass bereits für das Jahr 2026 neue einladen zu dürfen.
Projekte, Weiterentwicklungen und gemeinschaftliche Vorhaben anstehen. 
Auch im kommenden Jahr wollen wir mit Mut, Zuversicht und Zusammen- Wir wollen an diesem Abend gemeinsam, wie gewohnt nach der 
halt die Zukunft unserer Gemeinde aktiv gestalten. Abendmesse zu Heiligdreikönig, das alte Jahr verabschieden und 

das Neue begrüßen - als starke und engagierte Dorfgemeinschaft -.
Ich lade Sie bereits heute herzlich ein zu unserem
traditionellen Neujahrsempfang am 6. Januar 2026 Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

17:30 Uhr Gottesdienst in St. Martin ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest und 
anschließend Neujahrsempfang im Kulturzentrum. einen guten und gesunden Start in das Jahr 2026. 

Wir wollen an diesem Abend gemeinsam, wie gewohnt nach der Abend-
messe zu Heiligdreikönig, das alte Jahr verabschieden und das Neue 
begrüßen - als starke und engagierte Dorfgemeinschaft-.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

ein frohes, gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage 

sowie Glück, Gesundheit und Zuversicht 

für das kommende Jahr 2026.

Ihr
Tobias Bühler
Erster Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen
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Ausstellungseröffnung im Museum Gundremmingen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie in jedem Jahr fand auch dieses Mal wieder am Freitag vor dem ersten 
Adventswochenende, ein Tag vor unserem Nikolausmarkt, die Eröffnung 
einer neuen Ausstellung statt. „Gundremmingen und der Bauernkrieg 
1525“, so lautet das diesjährige Thema. Was mich dabei etwas nachdenk-
lich macht, ist, dass vor 500 Jahren auch 80 Bürger aus unserem Ort in die 
Schlacht zogen. Gundremmingen war zu dieser Zeit nicht groß, vermutlich 
war aus nahezu jedem Haus ein Familienmitglied darunter.
Bauern aus Gundremmingen hatten sich damals vier Wochen vor der 
Schlacht am Biberhaken in einem neunseitigen Beschwerdebrief in zwölf 
Punkten an den Augsburger Fürstbischof Christoph von Stadion gewandt, 
um auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen. Hans Joas, der 

2. WahlvorschlagsträgerVorsitzende unseres Heimatvereins, ist im Staatsarchiv Augsburg an das 
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen (Wahlvor-bisher in Gundremmingen nicht bekannte Zeugnis über die Regionalge-
schlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der politischen Partei schichte des Bauernkriegs gestoßen. Der Text wurde in die heutige Sprache 
richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz). übertragen, in den Nischen unseres Museums ist er mit einigen Exponaten 
Wählergruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen natürlicher illustriert. Es wird damit nicht nur aufgezeigt, was die Menschen damals vor 
Personen, deren Ziel es ist, sich an Gemeindewahlen zu beteiligen. 500 Jahren bewegte, sondern auch wie sie lebten und damit Gundrem-
Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, können keine Wahlvor-minger Vergangenheit. 
schläge einreichen.Werfen Sie doch einfach einmal wieder einen Blick in das Museum. Gerade 

jetzt in der Adventszeit ist das eine schöne Gelegenheit, ein bisschen auf die 
3. Aufforderung zur Einreichung von WahlvorschlägenGeschichte Gundremmingens zurückzublicken. Ich wünsche, Ihnen liebe 
3.1 Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahlvorschlä-Bürgerinnen und Bürger, dabei viel Freude und einen weiterhin schönen 
gen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekannt-Advent.
machung, jedoch spätestens am Donnerstag, dem 08.01.2026 (52. Tag vor 
dem Wahltag), 18 Uhr, dem Wahlleiter zugesandt oder während der 
allgemeinen Dienststunden
Mo. - Fr. 07:30 - 12:30 Uhr 
Mo. - Mi. 13:00 - 16:00 Uhr
und Donnerstag 13:00 - 18:00 Uhr
in der Geschäftsstelle der VGem. Offingen (Rathaus Offingen), Marktstraße 
19, 89362 Offingen, Zi.Nr. 2 übergeben werden.
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen.
3.2 Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet die Wahl
- des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl,
- des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl mit 
Bindung an die sich bewerbenden Personen
statt.
3.3 Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, findet die 
Wahl
- des Gemeinderats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 
- des ersten Bürgermeisters nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Die Ausstellung kann bis zum 28. Dezember jeden Sonntag sowie am 
Bindung an sich bewerbende Personen statt.25. und am 26. Dezember jeweils von 15 bis 17 Uhr sowie nach 

Vereinbarung besucht werden. 
4. Wählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
4.1 Für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds ist jede Person wählbar, die Mit den besten Grüßen
am Wahltag
- Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staats-Ihr
angehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist;Tobias Bühler
- das 18. Lebensjahr vollendet hat;Erster Bürgermeister der Gemeinde Gundremmingen
- seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, die 
nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich 
in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs 
verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die 
Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.
4.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 21 
Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.

5. Wählbarkeit zum ersten BürgermeisterLiebe Kunden,
5.1 Für das Amt des ersten Bürgermeisters ist jede Person wählbar, die am unser Gundremminger Dorflädle schließt
Wahltagan Heiligabend und an Silvester jeweils um 12:00 Uhr.
- Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist; Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für ihr Verständnis.
- das 18. Lebensjahr vollendet hat;
- wenn sie sich für die Wahl zum ehrenamtlichen ersten Bürgermeister Ihr Dorflädle-Team
bewirbt, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Wohnung hat, 
die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben 
sich in der Gemeinde gewöhnlich aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Weg-
zugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die 
Gemeinde zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar. Für die Wahl zum 
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berufsmäßigen ersten Bürgermeister kann auch eine Person gewählt - das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Personen gewählt 
werden, die weder eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in wurden,
der Gemeinde hat. - die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, ihre Reihenfolge 
5.2 Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach Art. 39 und ihre etwaige mehrfache Aufführung,
Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zum berufsmäßigen ersten Bürgermeister - auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Personen ersetzt 
und zum Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, wer am Tag des werden, sofern die Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt hat.
Beginns der Amtszeit das 67. Lebensjahr vollendet hat. 7.2 Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung leitenden 

Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Versammlung teilgenommen 
6. Aufstellungsversammlungen haben, zu unterschreiben. Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Nie-
6.1 Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder einer derschrift unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die 
Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, die zu diesem Zweck für Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilgenommen 
den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist. haben.
Diese Aufstellungsversammlung ist 7.3 Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, in die 
- eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder Wählergruppe, sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, Anschrift und Unterschrift 
- eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mitgliedern einer eingetragen haben, die an der Versammlung teilgenommen haben.
Partei oder Wählergruppe für die bevorstehende Aufstellung sich 7.4 Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvorschlag 
bewerbender Personen gewählt wurden, oder beizulegen.
- eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach der Satzung einer 
Partei oder einer Wählergruppe allgemein für bevorstehende Wahlen 8. Inhalt der Wahlvorschläge
bestellt wurde. 8.1 Bei Gemeinderatswahlen darf jeder Wahlvorschlag höchstens so viele 
Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenversammlung sich bewerbende Personen enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, wählen sind. In Gemeinden bis zu 3000 Einwohnern kann die Zahl der sich 
von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe gewählt worden bewerbenden Personen im Wahlvorschlag bis auf das Doppelte der zu 
sein, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt wählenden Gemeinderatsmitglieder erhöht werden. 
waren. In unserer Gemeinde darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 24 sich 
Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeitpunkt ihres bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewerbende Personen im 
Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die Zahl der 
Die Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate vor dem sich bewerbenden Personen entsprechend.
Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt. Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die 
Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstimmung gewählt. am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie 
Jede an der Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und anwesen- dürfen bei einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei 
de Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den sich für die Aufstellung be- Bürgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine sich bewerbende 
werbenden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Person enthalten.
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 8.2 Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der Wähler-
6.2 Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich bewerbenden gruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die 
Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
bewerbende Personen aufzustellen. Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei oder der Wählergruppe 
6.3 Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvorschläge nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, 
einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen Ver- reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Bezeichnung 
sammlung aufzustellen (bei der Bürgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge 
Einzelheiten vereinbaren die Wahlvorschlagsträger. erforderlich ist.
6.4 Bei Gemeinderatswahlen kann die Versammlung beschließen, dass sich Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt der Name des 
bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf dem Stimmzettel aufge- Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei einem gemeinsamen Wahlvor-
führt werden sollen. schlag gelten die Namen sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wähler-
6.5 Besonderheiten bei der Bürgermeisterwahl: gruppen in der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kennwort. Ent-
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich gemeinsam halten gemeinsame, aber getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur Bürger-
bewerbende Person aufgestellt werden, sind folgende Verfahrensarten meisterwahl kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte 
möglich: der Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames Kenn-
6.5.1 Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Auf- wort.
stellungsversammlung der Parteien und der Wählergruppen aufgestellt, die 8.3 Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die Organi-
einen gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen. sation vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt werden sollen.
6.5.2 Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewerbende 8.4 Jeder Wahlvorschlag soll einen Beauftragten und seine Stellvertretung 
Person in getrennten Versammlungen auf und reichen getrennte Wahlvor- bezeichnen, die in der Gemeinde wahlberechtigt sein müssen. Fehlt diese 
schläge ein. Eine von mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss Bezeichnung, gilt der erste Unterzeichner als Beauftragter, der zweite als 
gegenüber dem Wahlleiter schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam seine Stellvertretung. Der Beauftragte ist berechtigt, verbindliche Erklärun-
bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen gen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall 
wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen bewerben will. gilt die Erklärung des Beauftragten.

8.5 Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewerbender 
7. Niederschriften über die Versammlung Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend der Aufstellung in der 
7.1 Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Niederschrift über die Aufstellungsversammlung nach Familienname, Vor-
Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: name, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift ent-
- Die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung, halten. 
- Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 8.6 Angegeben werden können kommunale Ehrenämter und im Grund-
- die Zahl der teilnehmenden Personen, gesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls diese in den 
- bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die Erklärung, dass die Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies insbesondere: 
Mehrheit der Delegierten nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem Ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter Bürgermeister, Gemeinderats-
der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe mitglied, stellvertretender Landrat, Kreisrat, Bezirkstagspräsident, stellver-
gewählt worden ist, die im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis tretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied des Europäischen 
wahlberechtigt waren, Parlaments, des Bundestags, des Landtags.
- der Verlauf der Aufstellungsversammlung, Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen auf dem 

Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden und diese vor den übrigen 
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sich bewerbenden Personen. körperlich behinderte Personen werden von der Gemeinde gesondert 
8.7 Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Aufnahme bekannt gemacht.
ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt und dass sie bei Wahlen für 
ein gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis 11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen
aufgestellt wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur bis zum 15. Januar 
bewerbende Person dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, welche 2026 (52. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, zulässig. Über die Zurücknahme 
Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung oder widersprechen von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die Wahlvorschlagsträger in 
sich die Mitteilungen, sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. gleicher Weise wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Der Beauf-
Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie nicht von tragte kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter 
der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.
8.8 Ein Wahlvorschlag zur Wahl eines berufsmäßigen ersten Bürgermeis-
ters muss ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder 
eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheinigung 
der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre Wohnung, die nicht 
ihre Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu haben ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten. 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.
8.9 Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderats oder des ersten Bürger-
meisters muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben will, 
in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwohnung hat, eine Beschei-
nigung dieser Gemeinde, bei Personen ohne Wohnung der letzten Wohn-
sitzgemeinde, enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen.
Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unterschrieben 
sein, die am 26.01.2026 (41. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die 
Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines 
Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unterschriften auf dem Wahlvorschlag 
müssen eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichner müssen Familien-
name, Vorname und Anschrift angeben und in der Gemeinde wahlberechtigt 
sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 1. Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften benöti-
Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts gen, können sich die Wahlberechtigten ab dem Tag nach der Einreichung 
oder der Tod der Unterzeichner des Wahlvorschlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Montag, den 19.01.2026 (48. 
des Wahlvorschlags nicht. Tag vor dem Wahltag), 12 Uhr, mit Familienname, Vorname und Anschrift in 

eine Unterstützungsliste eintragen.
10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge
10.1 Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen nicht nur 2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:
von zehn Wahlberechtigten unterschrieben werden, sondern zusätzlich von 
mindestens 50 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die bei der 
Gemeinde oder bei der Verwaltungsgemeinschaft aufliegen, unterstützt 
werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wählergruppen, die 
im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen 
Wahlvorschlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten 
waren; sie benötigen allerdings dann keine zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten 
Europawahl mindestens fünf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fünf v.H. 
der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten haben. 
Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher als drei Monate vor dem 
Wahltag bekannt gemachten Ergebnisse.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstüt-
zungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamt-
heit im Gemeinderat seit dessen letzter Wahl auf Grund des gleichen ge-
meinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten 3. Wenn mehrere Eintragungsräume eingerichtet sind, können sich die 
waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger Wahlberechtigten in jedem Eintragungsraum in der Gemeinde oder am Sitz 
keine zusätzlichen Unterstützungsunterschriften benötigt. der Verwaltungsgemeinschaft eintragen.
10.2 In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen:
- die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerbenden Personen und 4. Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaubhaft 
Ersatzleute, macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter 
- Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungsliste eingetragen unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum 
haben, aufzusuchen, erhält auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Ein-
- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben. tragungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen 
10.3 Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem sich der für die Erteilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 
Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Ge- bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungs-
bäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich Eintragenden schein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und 
verboten. eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie 
10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos. vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintragung abzugeben. 
10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsräume, die Eintragungsscheine können unter Angabe von Familienname, Vorname und 
Öffnungszeiten und die Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke und Wohnanschrift schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich (nicht telefo-
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nisch) bei der Gemeinde oder der Verwaltungsgemeinschaft beantragt 
werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklärt werden.

5. Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personalausweis, 
ausländische Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ihren Identitätsaus-
weis, oder ihren Reisepass vorlegen.

Dienstversammlung der aktiven Wehr und Generalversammlung des 
Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr Gundremmingen
Am Freitag, 16. Januar 2026 findet um 19.00 Uhr im Gasthof Hutter die 
Dienstversammlung der aktiven Wehr in Verbindung mit der Generalver-
sammlung des Feuerwehrvereins mit folgender Tagesordnung statt:

a) Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr gemäß Art 8 Abs. 2 
des Bayerischen Feuerwehrgesetzes
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Tätigkeitsbericht des 1. Kommandanten und Aussprache
3. Ehrungen
4.  Wünsche, Anträge und Informationen

b) Mitgliederversammlung des Vereins der Freiw. Feuerwehr Gund-
remmingen
1. Begrüßung und Totengedenken

Ein Herzensprojekt - „Naturerlebnisraum für Kinder“ 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Unser Kitagarten soll in einen naturnahen Erlebnisraum für Kinder umgestal- 3. Bericht des 1. Vorstands über das abgelaufene Vereinsjahr
tet werden - ein Ort, an dem Kinder entdecken, forschen, toben und die 4. Bericht des Schriftführers
Natur mit allen Sinnen erleben und heimische Tiere zum Beobachten ein- 5. Kassenbericht
ziehen können. Entstehen soll ein abwechslungsreiches Gelände mit natürli- 6. Entlastung des Kassierers und der Vorstandschaft
chen Materialien, heimischen Pflanzen, kleinen Rückzugsorten, Bewe- 7.  Wünsche, Anträge und Informationen
gungs- und Sinnesbereichen, sowie Raum für Kreativität und gemeinsames 
Entdecken. Alle aktiven Feuerwehrkameraden werden gebeten in Dienstkleidung zu 
Naturerlebnisräume sind zukunftsfähig, nachhaltig, multifunktional, vielfäl- erscheinen.
tig, ein wichtiger Beitrag für eine lebenswerte Umgebung und steigern die 
Aufenthaltsqualität der Kinder. Auswirkungen von Wetterextremen, wie Die Freiwillige Feuerwehr wünscht allen Kameradinnen, Kameraden 
Dürre und Starkregen können deutlich abgeschwächt werden. Somit sind und der gesamten Bevölkerung eine gesegnete Weihnacht und 
Naturspielräume Orte der Biodiversität und der Bildung für nachhaltige ein friedvolles sowie gesundes Neues Jahr.
Entwicklung.
Die Kinder werden von Beginn an aktiv miteinbezogen. Die Ideen der Kinder Andreas Mörtl Markus Wecker
fließen in die Planung und Umsetzung des Projektes mit Eltern oder frei- 1. Vorstand 1. Kommandant
willigen, ehrenamtlichen Mitbürgern ein, so dass der Naturerlebnisraum 
gemeinsam getragen und nachhaltig genutzt werden kann. Der Elternbeirat 
der Kindertagesstätte Gundremmingen ist ein ehrenamtliches Gremium, 
das die Interessen der Eltern vertritt und Projekte zur Förderung der päda-
gogischen Arbeit unterstützt. Wollen auch Sie uns unterstützen, einen 
frühen Bezug zur Natur und eine gesunde Entwicklung der Kinder zu fördern, 
freuen wir uns über Sach- oder Geldspenden. 

Bruderschaft zur Verehrung des Allerheiligsten Altarssak-
Spendenkonto: Förderverein Gundremmingen Aktiv e.V. ramentes
IBAN: DE06 7206 9043 0106 5501 50 Am Samstag, 20.12.2025 findet um 18:00 Uhr die Andacht und anschlie-
Verwendungszweck: Unterstützung Kita Gundremmingen ßend ein Rorate als Vorabendmesse mit der Bruderschaft zur Verehrung des 
oder über das WIRWUNDER der Sparkasse Schwaben-Bodensee: Allerheiligsten Altarssakramentes statt. Die Mitglieder der Bruderschaft 
Projektnummer 166329 treffen sich wieder rechtzeitig vor der Sakristei zum Einzug.

Für Ihre Unterstützung Danken ganz herzlich der Elternbeirat, das Kita-Team 
und die Kitakinder der Kita „Haus für Entdecker, Forscher und Abenteurer“.
                                          

Die Kindergartenkinder gestalten mit Naturmaterialien ihren Garten. 

Fotos: Kita Gundremmingen

Freiwillige Feuerwehr  
Gundremmingen 

Vereinsnachrichten
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AIKIDO - DIE KUNST DER, RICHTIGEN STRATEGIE
Aikido hat einen rein defensiven Charakter 

Die Spvgg Gundremmingen bedankt sich recht herzlich Und beinhaltet keine aggressiven Elemente. Die Techniken im Aikido 
bei allen Freunden, Gönnern und Sponsoren des Vereins beruhen darauf, die angreifende Kraft auszunutzen und diese auf den An-

und wünscht allen eine frohe Weihnachtszeit und greifer in Form von Hebeln oder Würfen umzulenken.
einen guten Rutsch in neue Jahr! Aikido kann in jedem Lebensalter ausgeübt werden. Es liegt bei jedem 

selbst, in welchem Tempo und wie weit sich der Einzelne entwickeln 
Die Vorstandschaft möchte. Die individuellen Möglichkeiten des Einzelnen werden im Training 

berücksichtigt.

TRAININGSZEITEN
Montag und Mittwoch 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Schulstraße 7, 89355 Gundremmingen

Wir sagen DANKE! 
Die Gerätturngruppe bedankt sich ganz herzlich bei Fa. Heidel, Frieder Heidel KONTAKT
für das Sponsoring unserer neuen Rucksäcke! Günther Schrodi, Telefon: 0176 569 403 70
Die Rucksäcke sind bei jedem Training im Einsatz und auch an den Wett- Internet: www.aikido-schwaben.de
kämpfen konnten wir damit schon einheitlich auftreten! E-Mail: info@aikido-schwaben.de
Vielen lieben Dank auch an unsere Uli fürs einfädeln! Christian Werner

Internet: aiki-budo.spvgg-gundremmingen.de
E-Mail: aiki-budo@spvgg-gundremmingen.de

Qi Gong Kurs des SpVgg Gundremmingen e.V. 

Qi Gong wird traditionell zur Gesundheitspflege, Entspannung und Vorbeu-
gung praktiziert. Die langsamen und harmonischen Bewegungen bringen 
die Energie zu Fließen und stärken somit Körper, Konzentration und Atmung. 

Alle Turnerinnen und Trainer Wir werden Übungen in Bewegung und in Ruhe machen, die für jedes Alter 
geeignet sind.

SpVgg Gundremmingen

Turnen - Geräteturnen
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Kursleiterin:  Petra Deuringer Wie gewohnt möchten wir auch das Jahr in alter Tradition gemeinsam mit 
Beginn: Dienstag, 13.01.2026 Ihnen ausklingen lassen und laden Sie daher herzlich zum 
Uhrzeit: 19:30 bis 21:00 Uhr Neujahrsanspielen am 31. Dezember 2025 ein - wir freuen uns auf ein 
Dauer: 8-mal, jeweils dienstags Wiedersehen „auf der Straße“. Die Musiker:innen starten um 9:00 Uhr am 
Ort: Schulturnhalle Kulturzentrum Gundremmingen Rathausplatz und wir freuen uns sehr darauf, Sie an den folgenden Stationen 

persönlich zu treffen: 
Anmeldung ist erforderlich - Rathausplatz 
Mindestteilnehmerzahl 6 - Hauptstraße / Kreuzung Raiffeisenstraße 
Anmeldeschluss 09.01.2026 - Kreuzung Angerstraße 24 

- Kreuzung Angerstraße / Am Damm 
Anmeldung bitte an E-Mail aiki-budo@spvgg-gundremmingen.de - Oberanger, erste Kreuzung von der Hauptstraße aus 
oder WhatsApp 0160 95811404 - Hinter den Gärten 

- Gartenstraße 
Preis: - Jahnstraße 
56,- € für Mitglieder des SpVgg Gundremmingen e.V. - Leo-Schäffler-Ring 31 
84,- € für Nichtmitglieder des SpVgg Gundremmingen e.V. - An der Hühle 

- Bachstraße, letzte Kreuzung Richtung Rieder 
- Hühleweg Wendeplatte 
- Kreuzung Kapellenweg / Mittelgasse 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch Ihnen allen ins neue 

Jahr 2026! Liebe Mitglieder, werte Freunde und Gönner der Blaskapelle, 
Wünscht Ihnen sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

unser 40. Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu - ein geeigneter Moment, 
Sarah Kalweitum auf die zahlreichen Höhepunkte zurückzublicken, die uns 2025 beschert 
1. Vorsitzende im Namen der Blaskapelle Gundremmingen hat. Und was für ein ereignisreiches Jahr es war! 

Bereits in der ersten Jahreshälfte durften wir zwei außergewöhnliche Ver-
anstaltungen ausrichten: unser traditionelles Frühjahrskonzert gemeinsam 
mit der Jugendkapelle der Musikschule Offingen, Gundremmingen, Retten-
bach, sowie unser großes Fest 2025, bei dem wir zusammen mit dem 
Schützenverein und der Freiwilligen Feuerwehr Gundremmingen unsere 
Vereinsjubiläen gefeiert haben. 
Allein das Frühjahrskonzert bedurfte einiger neuer Gedanken und Planun-
gen, da uns aufgrund der Renovierungsarbeiten im Auwald Sportzentrum 
unsere gewohnte Konzert-Location nicht zur Verfügung stand. Doch wo 
findet sich bloß ein anderer geeigneter Veranstaltungsort? Quasi vor der 
Haustür! Denn glücklicherweise durften wir bereits im April die Maschi-
nenhalle bei der Firma Baur & Söhne gemeinsam leerräumen und einen 
Monat vor der ursprünglich geplanten Nutzung beim Fest 2025 schon 
mitunserem Konzert in die Halle! Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die 
Familie Baur mit Angehörigen - die Bereitstellung eurer Halle war wirklich 
von unschätzbarem Wert für unser Konzert! So konnten wir einfach „Da-
heim“ in Gundremmingen musizieren. 
Kurz darauf folgte unser Jahreshighlight: das Fest 2025! Wir bedanken uns 
herzlich bei Ihnen allen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass Sie unser 
Fest durch Ihren Besuch zu dem gemacht haben, was es war. Wir blicken 
alle sehr gerne auf die 3 Tage im Mai zurück und sind stolz darauf, was wir in 
Zusammenarbeit mit unseren Gundremminger Schützen und Feuerwehr-
ler:innen auf die Beine gestellt haben. Die zahlreichen lobenden Rückmel-
dungen von Besucherinnen und Besuchern sowie anderen Vereinen zeigen 
uns, dass wir unsere Heimat würdig präsentieren konnten. 
Um nochmal alle freiwilligen Helfer:innen und Kuchenbäcker:innen zu errei-
chen: ein herzliches „Vergelts Gott“ für all die Unterstützung, die Sie uns 
geschenkt haben! 
Nach schönen neuen Sommerterminen und auch „altbewährten“ Engage-
ments im Juli und August, haben wir im September auch unser traditio-
nelles Oktoberfest mit Ihnen gefeiert und hatten wieder eine riesen Gaudi 
zusammen! 
Doch nun wird es Zeit, das Ende unseres 40. Jubiläumsjahrs langsam 
einzuläuten. Dazu möchten wir Sie noch sehr herzlich am 21.12.2025 um 18 
Uhr zu unserem Adventskonzert in die St. Martin Kirche mit anschließen-
dem Umtrunk am Kriegerdenkmal einladen. Der Eintritt ist kostenfrei und wir 
freuen uns schon sehr darauf, Ihnen allen eine besinnliche Stunde vor 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,Weihnachten schenken zu dürfen. 
die Junge Union Gundremmingen bedankt sich bei Ihnen allen Sehen Sie es als kleines Dankeschön für all die Unterstützung, die wir das 
für das im abgelaufenen Jahr entgegengebrachte Vertrauen. ganze Jahr von Ihnen allen erfahren. Wie gewohnt gilt: Ohne Sie als 

Wir wünschen Ihnen ein Publikum wäre das Musizieren eine sehr eintönige Angelegenheit. Ihre 
friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest und Treue und Wertschätzung bedeuten uns viel und zeigen, wie fest die Blaska-
für das neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.pelle in unserer Heimat verankert ist. 

Ihre Junge Union Gundremmingen
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Blaskapelle Gundremmingen und 
Freiwillige Feuerwehr Gundremmingen

Weihnachtsgruß des Jugendtreff Gundremmingen
Liebe Gundremminger,
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, liebe Mitglieder,
zum Jahresende möchten wir uns zunächst herzlich bei allen Nachbarn für 
ihr Verständnis bedanken. Eure Rücksicht und Unterstützung machen 
unsere Veranstaltungen im Jugendtreff erst möglich.
Ebenso danken wir unseren Unterstützern und Mitgliedern für ihren ganz-
jährigen Einsatz und ihre wertvolle Hilfe für den Verein.

Wir wünschen euch allen eine fröhliche und besinnliche 

Weihnachtszeit sowie einen guten Start ins neue Jahr.

Für 2026 hoffen wir auf viele großartige gemeinsame 

Veranstaltungen - und vielleicht dürfen wir auch das ein oder 

andere neue jugendliche Mitglied bei uns begrüßen.

Herzliche Grüße
Euer Jugendtreff Gundremmingen

Heimatverein Gundremmingen e.V.
Sonderausstellung „Gundremmingen und der Bauernkrieg 1525“
Geöffnet ist die Ausstellung jeweils sonntags bis zum 28.12.2025 
sowie am 25. und 26.12.2025 jeweils von 15-17 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
Ein Begleitheft kann gegen einen geringen Obolus erworben werden. Ge-
zeigt werden bisher hier unbekannte Dokumente aus dem Jahre 1525 und 
die Auswirkungen auf unsere Gemeinde.
Offener Bücherschrank: Im Erdgeschoss des Rathauses (Übergang zum 
Museum) stehen rechter Hand zwei Vitrinen. Dort können kostenlos und 
ohne Formalitäten Bücher abgegeben, ausgeliehen und auch behalten 
werden. Wir freuen uns über regen Gebrauch.

Wir wünschen noch besinnliche Adventstage, eine gesegnete 

Weihnacht und ein friedvolles, gesundes Jahr 2026.

Hans Joas, 1.Vorsitzender

Weihnachtsgruß des CSU-Ortsverbands Gundremmingen

Der CSU-Ortsverband Gundremmingen 

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde Christbaumverkauf 
eine besinnliche Adventszeit, frohe und friedvolle Weihnachten 

sowie einen guten Start in das neue Jahr.

Wir danken herzlich für das Vertrauen, den konstruktiven Austausch und das 
große Engagement, mit dem unsere Gemeinschaft das Jahr 2025 getragen 
hat. Auch im kommenden Jahr setzen wir uns mit voller Kraft für die positive 
Entwicklung unserer Heimatgemeinde ein.
Möge das Weihnachtsfest Ihnen und Ihren Familien Ruhe, Zuversicht und 
Freude schenken.

Ihr
CSU-Ortsverband Gundremmingen

Die Wählergruppe „Gemeinsam für Gundremmingen“ 

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern sowie unseren Freunden 

und Gönnern eine friedvolle und besinnliche Weihnachtszeit und ein 

erfolgreiches und gesundes neues Jahr.

Für Ihr uns entgegengebrachtes Vertrauen im vergangenen Jahr sagen wir 
herzlichen Dank.
Ihre Mitglieder der „GfG“

Junge Union

Gundremmingen

VereinsnachrichtenVereinsnachrichtenVereinsnachrichtenAktuelles aus der Nachbarschaft
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Am Samstag, den 13. Dezember 2025, findet von 11:00 bis 16:00 Uhr 
wieder ein Christbaumverkauf an der Gemeindehalle Rettenbach statt. Die 
wunderschönen Bäume stammen - wie bereits im vergangenen Jahr - von 
der Familie Hitzler aus Aislingen.
Ich lade Sie herzlich ein, vorbeizukommen, sich in aller Ruhe Ihren Weih-
nachtsbaum auszusuchen und gleichzeitig die gemütliche Atmosphäre zu 
genießen. Die Feuerwehr verwöhnt Sie vor Ort mit einem warmen Getränk 
und einer leckeren Bratwurst.
Mit jedem verkauften Baum wird zudem die Jugendarbeit unserer Feuer-
wehr unterstützt, eine wertvolle Investition in unsere Gemeinschaft und in 
die Zukunft unserer jungen Menschen.
Ich freue mich sehr auf Ihr Kommen und auf ein stim-mungsvolles Bei-
sammensein in der Vorweihnachtszeit.

Herzliche Grüße
Ihre, Sandra Dietrich-Kast, Bürgermeisterin 
Gemeinde Rettenbach  

WVA-Skifahrt - St. Anton am Arlberg 
Die WV-Aschberg möchte wieder alle Bürgerinnen und Bürger zu einem 
sportlichen Skitag einladen. Reiseziel ist das schöne Skigebiet St. Anton am 
Arlberg. Uns erwarten spektakuläre Abfahrten, alpine Erlebnisse und 
legendäre Events beim Après-Ski! 
Für Getränke im Bus sowie Brotzeit bei der Anreise ist gesorgt! 
Datum: Sa., 10. Jan. 2026 
Preise (Busfahrt inkl. Skipass u. Brotzeit); Erwachsene: 120,- € 
Kinder: Jahrg. 2010 - 2017 85,- € 
Jugend: Jahrg. 2006 - 2009 110,-€ 
Senioren: Jahrg. 1952 - 1961 110,-€ 
Busfahrt, ohne Skipass 31,- € 
(Im Preis enthalten sind 5,-€ Kartenpfand!) 
Skigebiet: St. Anton am Arlberg 
Rodeln, Schneeschuhtouren u. Langlaufen je nach Schneelage und Wetter 
möglich. (Planung eigenständig)! 
Abfahrtszeiten: 
Fultenbach - Haltestelle am Sportplatz 4.30 Uhr 
Holzheim - Edeka Parkplatz 4.40 Uhr 
Glött - Haltestellt Schulhof 4.50 Uhr 
Aislingen - Haltestelle Adler 5.00 Uhr 
Gundremmingen - Platz d. Partnerschaft 5.10 Uhr 
Rückfahrt: ca. 18:00 Uhr 
Anmeldung ab sofort bei Bernhard Wunderle per email skifahrt@wv-
aschberg.de oder Tel. 08296 / 96 90 30. 
Bitte die Reisekosten nach der Anmeldung an die folgende Bankverbindung 
überweisen. Für ermäßigte Skipässe ist zwingend ein Ausweis mitzu-
führen! 
Wirtschaftsvereinigung Aschberg e.V. 
VR-Bank Donau-Mindel; De87 7206 9043 0006 5130 77 

WV-Aschberg
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mit schönem Biergarten und Kinderspielplatz

Altenbaindter Str. 20, 89438 Weisingen 
Tel.: 09075 9558509 od. 015901073613  

Freitag: 
Musikantentreffen für alle 19.30 Uhr

Samstag: 
1/2 Hähnchen mit Kartoffelsalat  9,90 € 
(auf Vorbestellung)
Saure Kutteln mit Bratkartoffel  10,90 €
auch zum Mitnehmen

Sonntag:  
Mittagstisch ab 12.00 Uhr

Wir stellen ein!
Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit/450 € Basis 

für unseren Lebensmittel-Markt 
sowie für unseren Getränkemarkt in Offingen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an: 
Jochen Weinand, Am Sportplatz 2, 89362 Offingen

Höslerstraße 2, 86660 Tapfheim

Telefon: 09070/90060

E-Mail: offingen@altstetter.deGmbH

zur wöchentlichen Verteilung 

des Amtsblattes Offingen, Gebiet Gundremmingen

Auch für Jugendliche ab 13 Jahre.

Wir suchen: Austräger (m/w)

Akupunktur/Wechseljahrsberatung

Tel.: 08224/8003889

Simone Geier
Heilpraktikerin

Naturheilpraxis

An der Hühle 12, 89355 Gundremmingen
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Lauinger Straße 15•89423 Gundelfingen

Tel. 09073-7460

Restaurant             Gutschein35

für ein Gratisessen

Wir wünschen allen Gästen,
Bekannten und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest, 
besinnliche Feiertage und

einen guten Rutsch ins neue Jahr.

12.12. – 14.12.2025   – 3. Advent
19.12. – 21.12.2025   – 4. Advent

Im Feststadel und beheiztem Biergarten durchgehend 
warme Küche mit Spezialitäten vom Rind, Schwein, Ente, 

Wildschwein, Reh uvm. 
In unseren Hofküchen: Saures Lüngerl, Wilderer Topf, 
Bratwurst, Ofenkartoffel, Crepes, gebrannte Walnüsse, 

Mandeln uvm.
Wildbretverkauf im Hofladen, Kasperletheater, 

weihnachtlicher Bauernhof, Weihnachtsrundweg, 
großer Kinderspielplatz, Christbaumverkauf, 

an allen Tagen Kasperltheater mit 
wechselnden Stücken. 14.00, 16.00, 17.30 Uhr

Neu: Genuss-Stadel

Öffnungszeiten: Freitag von 14.00 – 21.00 Uhr
Samstag von 11.00 – 21.00 Uhr
Sonntag von 10.00 – 20.00 Uhr 
Eintritt frei!

Freitag, 12.12., 14.00 – 17.00 Uhr
Weihnachtliches Singen mit Erna Dirschinger und den 

Bäldlemusikanten im beheiztem Biergarten
18.00 Uhr „Die Bäldleschwaige singt“ gemeinsam 
Weihnachtslieder im Hof unter dem Christbaum

Samstag, 13.12. und Sonntag, 14.12., 14.00 – 18.00 Uhr
Weihnachtstanz mit Duo Starlight 

im beheiztem Biergarten

Sonntag, 14.12., 16.00 Uhr
Böhmischer Abend mit der Blaskapelle Unterthürheim

im Feststadel

www.baeldleschwaige.de    hofgut@baeldleschwaige.de
Tel. 09070 217

vd e Ar ne tshc zi alr ue bu eä rB sld elä chB wtu agf igo eH
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Für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen danken wir herzlichst und 

wünschen Ihnen

Rechtsanwälte

Neumann & Neumann
Marktplatz 24, 89312 Günzburg, Tel. 08221/8058

www.rae-neumann.de

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr. 

Ein frohes Weihnachtsfest
und viel Glück im neuen Jahr

Hauptstraße 45 
Gundremmingen
Tel. 08224/510

wünschen wir allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten.

Für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen danke ich herzlich 

und wünsche Ihnen

FROHE WEIHNACHTEN

und ein 

GL ÜCKLICHES NEUES JAHR !

Wir danken unseren Kunden für Ihr Vertrauen
und wünschen ein schönes Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2026!

Rappenwörthstraße 3 - 89362 Offingen - Telefon 08224 / 967000
Fax 08224/967001 - info@kfzkaplan.de - www.kfzkaplan.de

Praxis für Physiotherapie

Andrea Rommer

Grafeneckstraße 20,  89438 Holzheim-Weisingen

wünscht Allen 

frohe Weihnachten und 

ein glückliches Neues Jahr 2026.

Termine nach Vereinbarung

Tel. 09075 7020430

Die Ballettschule Letizia Costa 

wünscht Ihnen 

schöne Weihnachten

und ein glückliches 

neues Jahr!
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Allen Gästen und Kegelfreunden

frohe und friedvolle Weihnachten 

und ein gesundes 2026!

Gut bürgerliches Speiselokal
2 Nebenzimmer - 2 Bundes-Kegelbahnen

Gästezimmer mit Dusche, WC, TV

Ihre Familie Hutter und Team

Unser Lokal ist vom 22.12.2025 bis einschließlich
11.01.2026 geschlossen.

Senioren Service
Eri Hördegen

Am Wald 3, 89362 Offingen/Schnuttenbach

Mobil: 0176/53623400

Ich bedanke mich bei meinen Kunden 

für das entgegengebrachte Vertrauen

und wünsche

Frohe Weihnachten und

ein gesundes Jahr 2026

2026

Wir wünschen 

unseren Kunden 

eine besinnliche Weihnachtszeit 

und einen guten Start 

ins Jahr 2026.

Ihre Handwerks Bäckerei Konditorei Wagner

Aislingen,  Tel. 09075 7020241

Die Tür zu neuen Wegen 

immer geöffnet lassen und seinem 

Schutzengel als Wegbereiter und 

Begleiter voll vertrauen ...

auch das heißt Weihnachten ...

Bleiben Sie neugierig und 

aufmerksam für 2026 ...

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!
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Wir wünschen unseren Kunden
ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr

Für das in mich gesetzte Vertrauen im alten Jahr 
bedanke ich mich ganz herzlich. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 

viel Glück und Gesundheit 
für das Neue Jahr 2026. 

Ihr Stefan Tausend 
 

Frohe Weihnachten und alles Gute 
im neuen Jahr.

2025
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Wir danken allen 
unseren Kunden 
für das 
im vergangenen Jahr
entgegengebrachte 
Vertrauen.
 

Wir wünschen

frohe Weihnachten 

und alles Gute im neuen Jahr.

HANDLGRUBER ELEKTRO
Spengler Sanitär GmbH

Marktstraße 13, 89362 Offingen
Telefon: 08224/ 90915

Fax: 08224/90917

Wir danken allen unseren Kunden
für das im vergangenen Jahr
entgegengebrachte
Vertrauen.

Wir wünschen

frohe Weihnachten
und alles Gute im neuen Jahr.

Familie Büchler
und das 

Apothekenteam
Tel.: 08224 / 1717Apotheke Offingen

Am Hirschbach 2                  Telefon 08224 / 76 03
89355 Gundremmingen        Telefax 08224 / 76 16

Wir wünschen unseren Kunden, 
Mitarbeitern, Freunden und Bekannten 
frohe Festtage und für das Neue Jahr 

Glück und Gesundheit.

Geschäftsführer Werner Schuster
mit Familie

bau@spitzer-gundremmingen.de
www.spitzer-gundremmingen.de 

und ein gesundes neues Jahr 2026 wünscht
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Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

5

6
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W. & M. Kraus GbR

Fröhliche Weihnachtszeit und ein

farbenfrohes 2026 wünschen

Telefon 08224/8115

www.malerkrausgundremmingen.de

2026

Telefon: 09073 9977880

info@geruestbau-eugenhander.de

www.geruestbau-eugenhander.de
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Wir danken allen  
unseren Kunden
für das im vergangenen Jahr
entgegengebrachte Vertrauen

Wir wünschen frohe Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr

Baggerbetrieb

Ulrich Remmele

Aberthamer Str. 12 - 89362 Offingen

Tel. 08224/1257

Das Jahr dreht seine letzten Runden

so denken wir an unsere Kunden

zurück in großer Dankbarkeit

 und wünschen eine frohe Weihnachtszeit,

viel Freud und Glück im neuen Jahr,

Gesundheit und Erfolg fürwahr.

Wir wünschen unseren Kunden besinnliche 

Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

Liebe Kunden, Freunde und Bekannte,
wir wünschen Ihenen ein kuschlg warmes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2019!

Hauptstraße 98a • 89343 Jettingen-Scheppach • Tel. 08225/722 • www.ewald-und-sohn.de

Liebe Kunden, Freunde und Bekannte,
wir wünschen Ihnen ein kuschlig warmes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2026!

!NEU!  Schimmelbehandlung

Wir wünschen unseren Kunden
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

Für das entgegengebrachte 
Vertrauen danken wir herzlich
und wünschen Ihnen 

frohe Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr.

 

Tankstellen- und Waschstraßenservice
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Weihnachtsangebote 2025

Metzgerei-Brenner
Bergstraße 8 • 89364 Rettenbach • Tel. 08224/1504

Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr 2026

wünscht Ihnen das

Metzgerei Brenner-Team

Filettopf “waldpilz” und

Rahmtoastmantelfilet        100 g   2,29 

Betriebsurlaub

Vom 24.12.2025 - 07.01.2026

sauerbraten              100 g    1,99

Kalbs- und 

gutshofleberwurst              100 g    1,79 

lyoner im Ring              100 g    1,49

semmelbraten            100 g    1,69 

89423 Gundelfingen, Prof.-Bamann-Str. 14
zwische n Rathaus und Tortur m

Tel.: 09073-9210120 WhatsApp 0160-91386776
Mail: info@steur-uhren.de  Instagram: steurohg




